
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
 

 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 23.10.2017 

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:02 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Ursula Gailus 

 
Anwesend: 

Heilmeier, Franz  
Mayer, Hans  
Seidenberger, Thomas  
Auinger, Manuela  
Caven, Matthias  
Eschlwech, Josef  
Frommhold-Buhl, Beate  
Funke, Ingrid  
Funke, Markus  
Häuser, Johannes  
Iyibas, Ozan  
Kürzinger, Christa  
Manhart, Norbert  
Meidinger, Christian - anwesend ab 19.10 Uhr 
Michels, Gerhard  
Nadler, Christian  
Oberlader, Alfred  
Pflügler, Florian  
Pflügler, Stephanie  
Rottenkolber, Michael  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
Sen, Selahattin  
 
 
Abwesend: 

Holzner, Josef, Dr. - krankheitsbedingt abwesend 
Printz, Harald - krankheitsbedingt abwesend 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 26.09.2017 - 
öffentlicher Teil 

Vorz/065/2017 

2) Vorstellung der Jugendreferentin, Frau Ursula Schablitzki GL/023/2017 

3) Fraktionswechsel im Gemeinderat 
 
  - Wechsel des GR Christian Nadler von der Fraktion  
    "Bürger für Neufahrn" zur Fraktion der "CSU"  
  - Wechsel des GR Harald Printz von der Fraktion  
    "Bürger für Neufahrn" zur Fraktion "Die GRÜNEN" 
 
1) Austritt aus der Fraktionsgemeinschaft ÖDP  /FDP und  
    Bildung     einer neuen Ausschussgemeinschaft ÖDP / BfN 
2) Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen Institutionen 
3) Bestätigung der neuen Sitzordnung 
4) Bekanntgabe eines neuen Sprechers für die "Die GRÜNEN" 

GL/050/2017 

4) Feldgeschworene im Sinne des Gesetzes über die Abmarkung 
von Grundstücken 

 

4.1) Amtsniederlegung des Feldgeschworenen Karlheinz Büttner Bau/023/2017 

4.2) Feldgeschworenenwahl Bau/200/2017 

5) 15. Änderung des Flächennutzungsplanes  
"Wohnen am ehemaligen Sportplatz II" 

Bau/245/2017 

5.1) Würdigung der Stellungnahmen aus dem öffentlichen Verfahren 
gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

5.1.1) Bundesnetzagentur Bau/246/2017 

5.1.2) Regierung von Oberbayern - Brandschutz Bau/248/2017 

5.1.3) Wasserzweckverband Bau/249/2017 

5.1.4) Energie Südbayern Bau/250/2017 

5.1.5) Gemeinde Eching Bau/251/2017 

5.1.6) Landratsamt Freising - Altlasten Bau/252/2017 

5.1.7) Landratsamt Freising - Immissionsschutzbehörde Bau/253/2017 

5.1.8) Landratsamt Freising - Untere Naturschutzbehörde Bau/254/2017 

5.1.9) Deutsche Telekom Bau/255/2017 

5.1.10) Handwerkskammer für München und Oberbayern Bau/256/2017 

5.2) Feststellungsbeschluss Bau/257/2017 

6) 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122  
"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal" 

Bau/201/2017 

6.1) Würdigung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB 

 

6.1.1) Steag GmbH Bau/205/2017 

6.1.2) Regierung von Oberbayern - Brandschutz Bau/206/2017 

6.1.3) Staatliches Bauamt Freising Bau/207/2017 

6.1.4) Landratsamt Freising - Immissionsschutzbehörde Bau/208/2017 
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6.1.5) Energie Südbayern Bau/209/2017 

6.1.6) Bayerischer Bauernverband Bau/210/2017 

6.1.7) Agenda 21 AK Gemeindeentwicklung Bau/211/2017 

6.2) Würdigung der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB  

6.2.1) Gemeinde Eching Bau/203/2017 

6.2.2) Freiwillige Feuerwehr Neufahrn Bau/202/2017/1 

6.2.3) Regierung von Oberbayern (Brandschutz) Bau/202/2017 

6.3) Satzungsbeschluss Bau/204/2017 

7) Bebauungsplan Nr. 125 "Wohnbebauung zwischen Dieters-
heimer Straße und Am Anger" 

Bau/260/2017 

7.1) Würdigung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB 

 

7.1.1) Bayernwerk AG Bau/261/2017 

7.1.2) Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG Bau/262/2017 

7.1.3) Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd Bau/263/2017 

7.1.4) Energie Südbayern GmbH Bau/264/2017 

7.1.5) Kinder- und Jugendhaus Neufahrn Bau/265/2017 

7.1.6) Telekom Technik GmbH Bau/266/2017 

7.1.7) Flughafen München GmbH Bau/267/2017 

7.1.8) Landratsamt Freising - Immissionsschutz Bau/268/2017 

7.1.9) Landratsamt Freising - Altlasten Bau/269/2017 

7.1.10) Landratsamt Freising - Untere Naturschutzbehörde Bau/270/2017 

7.1.11) Landratsamt Freising - Ortsplanung Bau/277/2017 

7.1.12) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding Bau/271/2017 

7.1.13) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Bau/272/2017 

7.1.14) Kreisjugendring Freising Bau/273/2017 

7.1.15) Handwerkskammer für München und Oberbayern Bau/274/2017 

7.1.16) Agenda 21 - Arbeitskreis Gemeindeentwicklung Bau/275/2017 

7.1.17) Agenda 21 - Arbeitskreis Verkehr Bau/276/2017 

7.1.18) Bürger 1 Bau/278/2017 

7.1.19) Eigentümer Bau/279/2017 

7.2) Beschluss zum weiteren Vorgehen - Erneute Auslegung gem.  
§ 4 a Abs. 3 BauGB 

Bau/280/2017 

8) 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38  
"Sportgelände Neufahrn-Süd";  
Aufstellungsbeschluss 

Bau/247/2017 

9) 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45  
"Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg";  
Änderung des Geltungsbereiches sowie Freigabe für das Ver-
fahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Bau/281/2017 
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10) Personalwohnungen Kindertagesstätten;  
Erhöhung der Anzahl der Wohneinheiten am Kindergarten  
"Am Sportplatz" und in der Kinderkrippe Keltenweg im Zu-
sammenhang mit Fördermöglichkeiten 

Bau/284/2017 

11) Beitritt zum Klimaschutzbündnis im Landkreis Freising;  
Antrag des Referenten für Umwelt, Verkehr und Energie,  
Herrn Florian Pflügler 

Vorz/066/2017 

12) Bekanntgaben  

12.1) Buslinie 692  

13) Anfragen  

13.1) aus dem Gremium  

13.2) aus dem Publikum (Bürgerfragestunde)  

13.2.1) Kinderbetreuung  
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1. Bgm. Heilmeier eröffnete um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 26.09.2017 - öffentlicher 
Teil 

 

Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Gemeinderates vom 
26.09.2017 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn b. Freising genehmigt die Niederschrift (öffent-
licher Teil) zur Sitzung des Gemeinderates vom 26.09.2017. 
 
Abstimmung:   Ja 22  Nein 0   
GR Meidinger noch nicht anwesend 
 
 
TOP  2 Vorstellung der Jugendreferentin, Frau Ursula Schablitzki 
 
Sachverhalt: 
 
Mit den Referenten wurde am 04.02.2016 besprochen, dass dem Gemeinderat weiterhin  
aus jedem Referat, verteilt auf 2 Jahre (2016 / 2017), ein Kurzbericht vorgelegt werden soll. 
Der Kurzbericht der Jugendreferentin, Frau Ursula Schablitzki, bildete den Abschluss der 
Berichtsrunde. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GRin Schablitzki verwies auf die von ihr erstellte Tischvorlage und berichtete über ihr um-
fangreiches Tätigkeitsfeld im Bereich der Jugendarbeit. Eines der Schwerpunktthemen im 
letzten Jahr war die Jugendumfrage. Ein Bedarf an Räumlichkeiten / Treffpunkte war in  
diesem Rahmen signalisiert worden, ebenso wie der Wunsch nach mehr Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten. Ein Mitspracherecht auf politischer Ebene werde nicht gesehen, weshalb 
die früher angebotenen „Jugendversammlungen“ ihrer Meinung nach wiederbelebt werden 
sollten. Sobald ein Konzept vorliegt, wird es dem Gemeinderat vorgestellt. 
 
Bgm. Heilmeier dankte GRin Schablitzki für ihr ehrenamtliches Engagement. Der Turnus der 
Berichterstattung wird 2018 / 2019 beibehalten.     
 

 
TOP  3 Fraktionswechsel im Gemeinderat 

  - Wechsel des GR Christian Nadler von der Fraktion  
    "Bürger für Neufahrn" zur Fraktion der "CSU"  
  - Wechsel des GR Harald Printz von der Fraktion  
    "Bürger für Neufahrn" zur Fraktion "Die GRÜNEN" 
 
1) Austritt aus der Fraktionsgemeinschaft ÖDP  /FDP und Bildung einer  
    neuen Ausschussgemeinschaft ÖDP / BfN 
2) Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen Institutionen 
3) Bestätigung der neuen Sitzordnung 
4) Bekanntgabe eines neuen Sprechers für die "Die GRÜNEN" 
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Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung (GO), Art. 32, 33 Abs. 1GO, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZVG), Geschäftsordnung der Gemeinde Neufahrn 

1. 
1.1. 
a) 
Der Gemeinderat Christian Nadler teilte mit Schreiben vom 05.09.2017 (Anlage) mit, dass 
er die Fraktion „Bürger für Neufahrn“ mit Wirkung ab 01.10.2017 verlassen habe und gab 
zugleich den Wechsel zur Fraktion der „CSU“ im Neufahrner Gemeinderat bekannt. 
 
b) 
Der Gemeinderat Harald Printz teilte mit Schreiben vom 21.09.2017 (Anlage) mit, dass er 
die Fraktion „Bürger für Neufahrn“ mit Wirkung ab 01.10.2017 verlassen habe und gab 
zugleich den Wechsel zur Fraktion der „Die GRÜNEN“ im Neufahrner Gemeinderat be-
kannt. 
 
1.2. 
Der Gemeinderat Florian Pflügler hat mit Erklärung vom 30.09.2017 mitgeteilt, die  
Fraktionsgemeinschaft mit der FDP zu verlassen (§ 5 Abs. 1 Satz der Geschäftsordnung). 
 
1.3. 
In Folge der unter 1.1 erklärten Fraktionswechsel haben die Gemeinderatsmitglieder  
Stefan Häuser und Florian Pflügler mit Schreiben vom 10.10.2017 (Anlage) erklärt, dass 
sie eine Ausschussgemeinschaft im Sinne des Art 33 Abs. 1 Satz 5 Gemeindeordnung 
i.V. mit § 5 Abs. 2 der Geschäftsordnung bilden. 

 
2. 
Mit den vorgenannten Fraktionswechseln ändern sich in Teilen die Sitzansprüche der  
Fraktionen in den Ausschüssen. Es ändern sich auch die Besetzungen in den Ausschüssen 
und sonstigen Institutionen.  
 

2.1. 
Die Bildung der Ausschussgemeinschaft ÖDP / BfN ist rechtlich möglich, da beiden Ge-
meinderäten nach der Sitzverteilung Hare-Niemeyer kein Ausschusssitz zugeteilt würde. 
Unter Berücksichtigung einer neugebildeten Ausschussgemeinschaft ergeben sich, wie in 
den einzelnen Beschlussvorlagen dargestellt, die Neuverteilungen und auch Neube-
setzungen. Diese sind innerhalb und zwischen den Fraktionen abgestimmt worden, der 
Geschäftsleitung rückgemeldet worden und werden insoweit zur Beschlussfassung vor-
gelegt. 
 
2.2. 
Eine Neuregelung für die sonstigen Verbände und Institutionen ist im Gegensatz zur  
Ausschussregelung in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen. Insoweit gibt es keinen 
Rechtsanspruch, der Gemeinderat ist in seiner Entscheidung zu den Vorschlägen aus den 
Fraktionen nicht gebunden. Die einvernehmliche Abstimmung zwischen den Fraktionen 
erfolgte auf der Basis einer angenommenen Verteilung nach Hare-Niemeyer. Darüber 
hinausgehend erfolgten Einigungen aufgrund Gesprächen zwischen den Fraktionen, die 
der Geschäftsleitung mitgeteilt wurden. 

 
3. 
Die Sitzordnung wird geändert. 
  
Auf Wunsch der CSU-Fraktion nimmt GR Nadler den Platz zwischen den Gemeinderäten 
Iyibas und Michels ein. 
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Auf Wunsch der Fraktion „Die GRÜNEN“ nimmt GR Printz den Platz zwischen den Gemein-
deräten Rottenkolber und Manhart ein. 
 
4.  
Die Fraktion Die GRÜNEN haben bekannt gegeben, dass ab 01.11.2017 Norbert Manhart 
als Sprecher der Fraktion der GRÜNEN fungieren wird. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Meidinger erklärte, dass er zum 01.11.2017 seine Funktion als Fraktionssprecher aus 
beruflichen Gründen an GR Manhart abgeben wird. 
 
In Bezug auf die Neubesetzung der Ausschüsse und sonstige Institutionen verwies Bgm. 
Heilmeier auf eine Tischvorlage, den Zweckverband Staatliches Gymnasium Neufahrn be-
treffend.  
 
GR Rübenthal bat darum, bei der Zusammensetzung des Finanzausschusses (CSU:   
2. Stellvertreter von GR Iyibas) seine Person gegen GR Christian Nadler auszutauschen.  
 
Die Beschlussvorlage zum Rechnungsprüfungsausschuss wurde von GR Pflügler wie folgt 
ergänzt: 
 

6 Ordentliches Mitglied 1.Stellvertreter 2.Stellvertreter 

BfN / ÖDP o. FDP*  Harald Printz Johannes Häuser Ingrid Funke 

 
Der Beschlussvorschlag hinsichtlich der Sitzordnung wurde in Bezug auf die Einbindung von 
GR Pflügler entsprechend angeglichen. 
  
1) Austritt aus der Fraktionsgemeinschaft ÖDP / FDP und Bildung einer neuen Aus- 
    schussgemeinschaft ÖDP / BfN 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Erklärungen der Gemeinderäte Christian Nadler sowie  
Harald Printz hinsichtlich der Fraktionswechsel ebenso zur Kenntnis wie die Auflösung der 
Fraktionsgemeinschaft ÖDP und FDP aufgrund Erklärung des Gemeinderates Florian  
Pflügler. Der Gemeinderat stellt fest, dass die für die Neuberechnung der Ausschüsse er-
forderliche Bildung einer Ausschussgemeinschaft gem. § 5 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
zwischen der ÖDP und den „Bürger für Neufahrn“ aufgrund gemeinsamer Erklärung vom 
10.10.2017 erfolgt ist. 
 
Abstimmung:   Ja  23  Nein  0 
 
2) Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen Institutionen 
 

Beschluss: 
 
Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss: 
 
In den Ausschuss werden auf den Vorschlag der jeweiligen Fraktionen / der Ausschuss-
gemeinschaft berufen bzw. bestätigt: 

 

9 Ordentliches Mitglied 1.Stellvertreter 2.Stellvertreter 

CSU Burghard Rübenthal Gerhard Michels Dr. Josef Holzner 

CSU Ozan Iyibas Hans Mayer Christa Kürzinger 
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FW Alfred Oberlader Thomas Seidenberger Michael Rottenkolber 

FW Stephanie Pflügler Michael Rottenkolber Josef Eschlwech 

Die GRÜNEN Christian Meidinger Matthias Caven Norbert Manhart 

Die GRÜNEN Selahattin Sen Norbert Manhart Harald Printz 

SPD Ursula Schablitzki Manuela Auinger B. Frommhold-Buhl 

BfN / ÖDP Florian Pflügler Johannes Häuser  

FDP Markus Funke Ingrid Funke  

 
    Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 

 
 
Beschluss: 
 
Verwaltungs- und Personalausschuss: 
 
In den Ausschuss werden auf den Vorschlag der jeweiligen Fraktionen / der Ausschuss-
gemeinschaft berufen bzw. bestätigt: 
 

9 Ordentliches Mitglied 1.Stellvertreter 2.Stellvertreter 

CSU Christa Kürzinger Burghard Rübenthal Gerhard Michels 

CSU Christian Nadler Hans Mayer Dr. Josef Holzner 

FW Michael Rottenkolber Alfred Oberlader Thomas Seidenberger 

FW Stephanie Pflügler Josef Eschlwech Alfred Oberlader 

Die GRÜNEN Matthias Caven Norbert Manhart Christian Meidinger 

Die GRÜNEN Harald Printz Selahattin Sen Norbert Manhart 

SPD B. Frommhold-Buhl Manuela Auinger Ursula Schablitzki 

BfN / ÖDP Johannes Häuser Florian Pflügler  

FDP Ingrid Funke Markus Funke  

 
    Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 

 
 
Beschluss: 
 
Finanzausschuss: 
 
In den Ausschuss werden auf den Vorschlag der jeweiligen Fraktionen / der Ausschuss-
gemeinschaft berufen bzw. bestätigt: 
 

 

9 Ordentliches Mitglied 1.Stellvertreter 2.Stellvertreter 

CSU Ozan Iyibas Dr.Josef Holzner Christian Nadler 

CSU Gerhard Michels Christa Kürzinger Hans Mayer 

FW Josef Eschlwech Stephanie Pflügler Michael Rottenkolber 

FW Thomas Seidenberger Michael Rottenkolber Alfred Oberlader 

Die GRÜNEN Matthias Caven Selahattin Sen Harald Printz 

Die GRÜNEN Norbert Manhart Christian Meidinger Selahattin Sen 

SPD Manuela Auinger B. Frommhold-Buhl Ursula Schablitzki 

BfN / ÖDP Florian Pflügler Johannes Häuser  

FDP Ingrid Funke Markus Funke   

 
      Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
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Beschluss: 
 

Rechnungsprüfungsausschuss: 
 

In den Ausschuss werden auf den Vorschlag der jeweiligen Fraktionen / der Ausschuss-
gemeinschaft berufen bzw. bestätigt: 

 

6 Ordentliches Mitglied 1.Stellvertreter 2.Stellvertreter 

CSU Burghard Rübenthal Ozan Iyibas Dr.Josef Holzner 

CSU Gerhard Michels Hans Mayer Christa Kürzinger 

FW Josef Eschlwech Michael Rottenkolber Alfred Oberlader 

Die GRÜNEN Norbert Manhart Harald Printz Christian Meidinger 

SPD Manuela Auinger B. Frommhold-Buhl Ursula Schablitzki 

BfN / ÖDP o. FDP*  Harald Printz Johannes Häuser Ingrid Funke 

 
Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 

 
Beschluss: 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung: 
 
Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt bzw. bestätigt: 

 

7 Verbandsrat Stellvertreter 

CSU Dr.Josef Holzner Hans Mayer 

CSU Burghard Rübenthal Ozan Iyibas 

FW Stephanie Pflügler Michael Rottenkolber 

Die GRÜNEN Christian Meidinger Norbert Manhart 

SPD Manuela Auinger Ursula Schablitzki 

BfN / ÖDP Johannes Häuser Florian Pflügler 

FDP Markus Funke Ingrid Funke 

 
    Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 

 
Beschluss: 

 
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd: 
 
Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt bzw. bestätigt: 

 

5 Verbandsrat Stellvertreter 

CSU Hans Mayer Dr.Josef Holzner  

CSU Christian Nadler Ozan Iyibas 

FW Alfred Oberlader Thomas Seidenberger 

Die GRÜNEN Selahattin Sen Matthias Caven 

SPD Ursula Schablitzki Manuela Auinger 

 
     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
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Beschluss: 
 

Zweckverband Verkehrs- und Versorgungsbetriebe: 
 
Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt bzw. bestätigt: 
 

4 Verbandsrat Stellvertreter 

CSU Gerhard Michels Hans Mayer 

FW Michel Rottenkolber Stephanie Pflügler 

Die GRÜNEN Florian Pflügler Norbert Manhart 

SPD Manuela Auinger Ursula Schablitzki 

 
    Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 
 

Beschluss: 
 

Kommunalunternehmen: 
 
Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt bzw. bestätigt: 

 

  7 Ordentliches Mitglied Stellvertreter 

CSU Christa Kürzinger Gerhard Michels 

CSU Burghard Rübenthal Dr. Josef Holzner 

FW Thomas Seidenberger Josef Eschlwech 

Die GRÜNEN Selahattin Sen Harald Printz 

SPD Ursula Schablitzki B. Frommhold-Buhl 

BfN/ÖDP Johannes Häuser Florian Pflügler 

FDP Markus Funke  Ingrid Funke 

 
     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 
 

Beschluss: 
 

Heideflächenverein: 
 

Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt bzw. bestätigt: 
 

2 Ordentliches Mitglied Stellvertreter 

CSU Gerhard Michels Christa Kürzinger 

FW* Stephanie Pflügler Rottenkolber Michael 

*Einigung mit „Die GRÜNEN“ bei gleichem „Anspruch“ 
 
     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
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Beschluss: 
 

Kulturbeirat: 
 
Folgende Personen werden in den Beirat bestellt bzw. bestätigt: 
 

6 Beiratsmitglied Stellvertreter 

CSU Burghard Rübenthal Ozan Iyibas 

FW Stephanie Pflügler  Josef Eschlwech  

Die GRÜNEN * Harald Printz Norbert Manhart 

SPD B.Frommhold-Buhl Ursula Schablitzki 

BfN / ÖDP Johannes Häuser Florian Pflügler 

FDP Markus Funke  Ingrid Funke  

 

     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 

 

Beschluss: 
 

Sportbeirat: 

 

Folgende Personen werden in den Beirat bestellt bzw. bestätigt: 

6 Beiratsmitglied Stellvertreter 

CSU Hans Mayer Gerhard Michels 

FW Alfred Oberlader  Michael Rottenkolber 

Die GRÜNEN * Matthias Caven Harald Printz 

SPD Ursula Schablitzki B.Frommhold-Buhl 

BfN / ÖDP Johannes Häuser Florian Pflügler 

FDP Markus Funke  Ingrid Funke  

 

Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 

 

 

Beschluss: 
 

Sozialbeirat: 

 

Folgende Personen werden in den Beirat bestellt bzw. bestätigt: 

6 Beiratsmitglied Stellvertreter 

CSU Christian Nadler  Dr. Josef Holzner 

FW Josef Eschlwech Stephanie Pflügler 

Die GRÜNEN * Selahattin Sen Christian Meidinger 

SPD Manuela Auinger Ursula Schablitzki 
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BfN / ÖDP Florian Pflügler Johannes Häuser 

FDP Markus Funke Ingrid Funke 

 
     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 
 

Beschluss: 
 
Zweckverband Staatliches Gymnasium Neufahrn: 

 
Folgende Personen werden in die Verbandsversammlung bestellt und bestätigt: 

 

2 Ordentliches Mitglied Stellvertreter 

CSU Christa Kürzinger Burghard Rübenthal 

FW* Josef Eschlwech Thomas Seidenberger 

*Einigung mit der Fraktion „Die GRÜNEN“ bei gleichem „Anspruch“ 
 
     Abstimmung:   Ja  23   Nein  0 
 
 
3) Bestätigung der Sitzordnung 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag zur neuen Sitzordnung und damit der Einbindung 
der Gemeinderäte Nadler und Printz in ihre neuen Fraktionen wie im Sachverhalt dargestellt 
sowie dem Wechsel von GR Pflügler zur Einbindung in die Ausschussgemeinschaft zu.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  4 Feldgeschworene im Sinne des Gesetzes über die Abmarkung von Grund-

stücken 
 
TOP  4.1 Amtsniederlegung des Feldgeschworenen Karlheinz Büttner 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: Art. 19 Abs. 1 Gemeindeordnung –GO- i.V. mit Art.19 Abs. 1 Abmarkungsgesetz –AbmG-  und Feldge-
schworenenverordnung 

 
Am 26.01.2017 teilte der Feldgeschworene Karlheinz Büttner der Gemeinde Neufahrn mit, 
dass er sein Amt als Feldgeschworener altersbedingt niederlegen möchte. Tatsächlich ist er 
nicht mehr in der Lage der Aufgabe eines Feldgeschworenen vor Ort nachzukommen. 
 
Gemäß Art. 11 Absatz 5 Satz 2 AbmG muss für die Amtsniederlegung ein wichtiger Grund 
vorliegen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der Feldgeschworene seine Tätigkeit nicht 
mehr ordnungsgemäß ausüben kann (Art. 19 Absatz 1 Satz 3 GO). Aus Sicht der Verwaltung 
sind die vorgetragenen Beweggründe anzuerkennen, es liegt ein wichtiger Grund vor. § 4 
Absatz 5 i. V. m. § 4 Absatz 4 Satz 3 der Feldgeschworenenordnung gibt vor, dass der Ge-
meinderat über die Zulässigkeit der Amtsniederlegung zu entscheiden hat.  
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erkennt die Beweggründe für die Amtsniederlegung des Herrn Karlheinz 
Büttner an und beschließt die Entlassung aus dem Amt des Feldgeschworenen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  4.2 Feldgeschworenenwahl 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: Art.51 Abs. 3 Gemeindeordnung –GO – i.V. mit Art. 11 Abs. 3 Abmarkungsgesetz – AbmG-; Feldgeschwo-
renen-Bekanntmachung –FBek- 
 

Gemäß Art. 11 AbmG sind Feldgeschworene als ehrenamtlich Tätige zur Mithilfe bei Ab-
markungsarbeiten im Gemeindegebiet zu bestellen. Die Abmarkungsarbeiten erstrecken  
sich sowohl auf gemeindliche Vermessungen als auch für private. Derzeit sind 4  Feldge-
schworene tätig. Herr Büttner hat um die Amtsniederlegung gebeten. 
 
Art. 11 Abs. 1 AbmG gibt vor, dass für jede Gemeinde mindestens vier Feldgeschworene 
bestellt sein sollen, was nach Ausscheiden von Herrn Büttner nicht mehr der Fall ist. Das 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freising hat bereits angeregt, dass ein 
weiterer Feldgeschworener für die Gemeinde Neufahrn bei Freising bestellt werden soll.  
 
Herr Fritz Bimesmeier, wohnhaft in Mintraching, hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu 
übernehmen. Herr Bimesmeier erfüllt die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach Nr. 16 der 
Feldgeschworenen-Bekanntmachung. 
 
Die Bestellung auf Lebenszeit hat gemäß Art. 11 Abs. 3 AbmG durch den Gemeinderat 
durch geheime Wahl gem. Art. 51 Abs. 3 GO zu erfolgen. 
 
Im Anschluss an die Wahl und die Beschlussfassung über die Bestellung findet die Ver-
pflichtung des Feldgeschworenen in Eidesform (Gelöbnis) statt (Nr. 18.2. FBek). 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Herr Bimesmeier stellte sich kurz vor. 
 
Nach Durchführung der geheimen Wahl gab AL Gast das Wahlergebnis bekannt: 
 
23 Ja-Stimmen 
 
Herr Bimesmeier nahm die Wahl an. Die Vereidigung wird zu einem späteren Zeitpunkt statt-
finden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Fritz Bimesmeier aus Mintraching zum Feldgeschwore-
nen für die Gemeinde Neufahrn bei Freising zu bestellen. Der Bestellung voraus ging eine 
Wahl gemäß Art. 51 Absatz 3 der Gemeindeordnung. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
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TOP  5 15. Änderung des Flächennutzungsplanes  
"Wohnen am ehemaligen Sportplatz II" 

 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.01.2009 beschlossen, den Bebauungsplan  
Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz II“ für das ehemalige Trainingsgelände des  
FC Neufahrn zwischen der „Albert-Einstein-Straße“, der Verlängerung des „Auwegs“, in 
Richtung der Sportanlage des TC Neufahrn an der Straße „Am Sportplatz“ und dem beste-
henden Wohngebiet „Wohnen am ehemaligen Sportplatz I“ aufzustellen. Im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan ist die Fläche als Gemeinbedarfsfläche (Schule) vorgesehen. Im Zuge 
dessen wurde in der Sitzung am 19.01.2009 die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen, um eine Änderung in eine Wohnbaufläche (Allgemeines Wohngebiet) vorzu-
nehmen. 
 
Der Gemeinderat hat zudem in seiner Sitzung am 30.11.2015 die Änderung des Geltungs-
bereichs beschlossen, da ebenfalls eine Änderung der südlich angrenzenden Flächen an die 
tatsächliche und geplante Nutzung (Kindertagesstätte und Erweiterungsfläche) stattfinden 
soll. 
 
Der Flächennutzungsplan weist auf den Flächen der bereits errichteten Kindertagesstätte 
und dem westlich angrenzenden Flurstück eine Gemeinbedarfsfläche für Schule und eine 
Grünfläche aus. Diese Flurstücke sollen im Rahmen der 15. Änderung zusätzlich korrigiert 
werden. Die Flächen sollen als Gemeinbedarfsfläche für soziale Einrichtungen ausgewiesen 
werden. 
 
Zur 15. Änderung des Flächennutzungsplans wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom Freitag, 
den 19.08.2016 bis Mittwoch, den 21.09.2016 vorgenommen. 
 
Zudem hat die Bauverwaltung in der Zeit von Freitag, den 19.05.2017 bis Mittwoch, den 
21.06.2017 die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Einwendungen von Seiten der Bürger sind in der Zeit nicht vorgebracht worden. 
 
 
TOP  5.1 Würdigung der Stellungnahmen aus dem öffentlichen Verfahren gem.  

§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 
TOP  5.1.1 Bundesnetzagentur 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Bundesnetzagentur vom 17.05.2017 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im gesamten Umgriff sind keine höhenrelevanten baulichen Anlagen von über 20 m geplant. 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist daher nicht notwendig. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.2 Regierung von Oberbayern - Brandschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Regierung von Oberbayern – Brandschutz vom 19.05.2017 
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Würdigung: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Das Hydrantennetz bzw. der Hydrantenplan ist im Rahmen der Erschließungsplanung für 
das Baugebiet aufzustellen. Dies gilt auch für die Ausgestaltung bzw. den Ausbau der Ver-
kehrsflächen. Die Dimensionierung der im Bebauungsplan vorgesehenen Verkehrsflächen  
ist ausreichend. 
 
Bei dem im Bebauungsplan im WA 3 ausgewiesenen 3-geschossigen Gebäude entstehen 
keine Aufenthaltsräume über einer Fußbodenhöhe von mehr als 7,0 m, da ein Ausbau der 
Dachgeschosse nicht vorgesehen ist. Ansonsten sind die notwendigen Aufstellflächen in der 
Freiflächengestaltung im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Grundsätzlich ist die Befahrbarkeit der Straßen mit Einsatz- und Rettungsfahrzeugen im  
Geltungsbereich aufgrund der vorgesehenen Straßenbreiten und Kurvenradien ohne Ein-
schränkung möglich. 
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.3 Wasserzweckverband 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Wasserzweckverband vom 29.05.2017 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung wird der Wasserzweckverband an den anfallenden  
Spartengesprächen beteiligt.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag.  
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.4 Energie Südbayern 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Energie Südbayern vom 30.05.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Firma Energie Südbayern wird bei der Straßenplanung zu den Planungsgesprächen hin-
zugezogen.  
 
Bezüglich der Abstände von Baumpflanzungen wird darauf hingewiesen, dass diese im  
Bereich des Fußwegs an der nördlichen Grundstücksgrenze zum bereits bestehenden 
Baumbestand nicht eingehalten werden. Neupflanzungen sind hier entsprechend den  
Darstellungen in der Bauleitplanung aber nicht vorgesehen.  
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.5 Gemeinde Eching 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Gemeinde Eching vom 01.06.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Forderung nach einem Verkehrsgutachten bezüglich der Auswirkungen des Baugebiets 
auf die Ortsdurchfahrt von Dietersheim wird als überzogen bewertet, da sich der Verkehrs-
zuwachs aus dem Planungsbereich auf Grund der geringfügigen Bevölkerungszunahme als 
kaum messbar darstellen dürfte. Der Großteil des durch das Gebiet entstehenden Verkehrs 
wird über das Zentrum von Neufahrn abfließen und nicht nach Süden Richtung Dietersheim. 
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen.  
 
Abstimmung:    Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.6 Landratsamt Freising - Altlasten 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising – Altlasten vom 13.06.2017 
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Stellungnahme Bebauungsplan ebenfalls vom 13.06.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die erforderlichen Informationen sind bereits im Bebauungsplan Nr. 111 unter Ziff. 3.2 der 
Hinweise durch Text eingearbeitet. 
 
Beschluss:  
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:    Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.7 Landratsamt Freising - Immissionsschutzbehörde 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising – Immissionsschutz vom 26.05.2017 
 

 
 
Stellungnahme Bebauungsplan ebenfalls vom 26.05.2017 
 

 
 
Würdigung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die geforderte schalltechnische Untersuchung im Zusammenhang mit den angrenzenden 
Sport- und Parkflächen wird von der Gemeinde beauftragt.  
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Die Aufnahme der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz II“.  
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 

Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 

TOP  5.1.8 Landratsamt Freising - Untere Naturschutzbehörde 
 

Sachverhalt: 
 

Stellungnahme Landratsamt Freising – Untere Naturschutzbehörde vom 26.05.2017 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die CEF-Maßnahmen wurden zusätzlich im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz II“ unter den Hinweisen der Satzung aufge-
nommen.  Eine Festsetzung als Satzung hat keine ausreichende Rechtsgrundlage nach dem 
Baugesetzbuch. 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung wurden in der Änderungsplanung die zu erhalten-
den Bäume  der Nordrandeingrünung des Plangebietes in die Zeichnung aufgenommen. 
Eine weitere Darstellung von Durchgrünungsmaßnahmen scheint entbehrlich, zumal der Hin-
weis auf die Notwendigkeit eines Freiflächengestaltungsplans enthalten ist. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.9 Deutsche Telekom 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Deutsche Telekom vom 13.06.2017 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zu den Sparten wird in Ziff. 4 der Hinweise durch Text im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz II“ um den Verweis 
auf das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft 
für Straßen und Verkehrswesen erweitert. 
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:    Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.1.10 Handwerkskammer für München und Oberbayern 
 
Sachverhalt: 
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Stellungnahme Handwerkskammer für München und Oberbayern vom 21.06.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da sich der Ausschluss der Nutzungen gem. Festsetzung Buchstabe B I. Nr. 1.1 des Be-
bauungsplans Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz II“ nur auf die Schank- und  
Speisewirtschaften bezieht, ist die Satzung für nicht störende Handwerksbetriebe, wie in  
der Stellungnahme gewünscht, bereits geöffnet. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 111 wird die Begründung unter Punkt 
4.7 Art der Nutzung entsprechend den getroffenen Festsetzungen korrigiert. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  5.2 Feststellungsbeschluss 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die 15. Änderung des Flächennutzungsplans „Wohnen am 
ehemaligen Sportplatz II“ (Feststellungsbeschluss) mit Stand vom 20.03.2017 unter Berück-
sichtigung der Würdigungsbeschlüsse zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB. 
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Die Bauverwaltung wird beauftragt die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes an das 
Landratsamt Freising zur Genehmigung gemäß § 6 BauGB weiterzuleiten. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122  

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal" 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2016 die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 122 "NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände" beschlossen. Die 
Änderung des Bebauungsplans soll im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchge-
führt werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die grünordnerischen 
Festsetzungen bleiben durch die Änderung unverändert bestehen. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans umfasst das Teilgebiet GE 2. 
Der Planausschnitt ist aus der unten stehenden Grafik ersichtlich: 
 

 
 
Auf dem Grundstück ist zeitnah die Realisierung eines Parkhauses im Gewerbegebiet GE 2 
im Bereich der bereits bestehenden oberirdischen Stellplatzanlage beabsichtigt. Gemäß  
Bebauungsplan Nr. 122 ist hier ein zweigeschossiges Parkhaus zulässig. Um die Stellplätze 
gebündelt unterbringen zu können, plant die Fa. BEOS ein dreigeschossiges Parkhaus in 
diesem Bereich zu errichten, wodurch Stellplätze an einem anderen Ort entfallen können. 
Der Bebauungsplan Nr. 122 lässt die erforderliche Höhenentwicklung auf 10 Meter für ein 
dreigeschossiges Parkhaus an dieser Stelle nicht zu. Darüber hinaus soll die Erschließung 
des Parkhauses optimiert werden, was eine geringfügige Überschreitung der nördlichen 
Baugrenze zur Folge hat.  
 
Zur Ermöglichung des geplanten Parkhauses soll der Bebauungsplan Nr. 122 entsprechend 
geändert werden, um die planungsrechtliche Voraussetzung für das Bauvorhaben zu schaf-
fen. 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 
15.12.2016 bis 02.02.2017.  
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Entsprechend dem Beschluss des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses vom 
08.05.2017 wurde eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in 
der Zeit vom 23.06.2017 bis 07.07.2017 durchgeführt. Stellungnahmen konnten hierbei nur 
zu den geänderten oder ergänzten Teilen der Bauleitplanung abgegeben werden. Die Dauer 
der Auslegung mit zugehöriger Frist zur Stellungnahme wurde auf zwei Wochen verkürzt. 
 
Im Rahmen der Normenkontrollanträge gegen den Bebauungsplan Nr. 77 „Christl-Cranz-
Straße, Carl-Diem-Straße, Sepp-Manger-Straße“ wurde von den Rechtsanwälten der  
Gegenseite in der Klagebegründung unter anderem darauf hingewiesen, dass vor Fassung 
des Satzungsbeschlusses die erhobenen Einwendungen durch den Gemeinderat zu be-
handeln und abzuwägen gewesen wären. Dieses war entsprechend der Geschäftsordnung 
der Gemeinde Neufahrn bei der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 122 „NOVA Neufahrn 
auf dem ehemaligen AVON Areal“ nicht erfolgt. Die Behandlung und Abwägung der einge-
gangenen Stellungnahmen aus dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB er-
folgte durch den Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss. Die Würdigung der gesamten im 
Verfahren erhobenen Einwendungen obliegt jedoch dem gemeindlichen Organ, welches den 
Satzungsbeschluss fasst, vorliegend somit dem Gemeinderat. Daher hat sich der Gemeinde-
rat mit sämtlichen Einwendungen zu befassen und diese in seine Abwägungsentscheidun-
gen einzubeziehen. Der vom Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss entsprechend der 
Geschäftsordnung durchgeführte Abwägungsvorgang ist noch keine allein ausreichende 
Grundlage für einen Satzungsbeschluss des Gemeinderates. 
 
Um diesen Mangel beheben zu können, ist eine Würdigung der in der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 und § Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen durch den Gemeinde-
rat notwendig.  
 
 
TOP  6.1 Würdigung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB 
 
TOP  6.1.1 Steag GmbH 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme STEAG GmbH vom 01.02.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß dem vorliegenden Lageplan befinden sich unmittelbar im Geltungsbereich der  
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 122 keine Fernwärmeversorgungsleitungen.  
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.1.2 Regierung von Oberbayern - Brandschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Regierung von Oberbayern vom 20.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die gegebenen Hinweise wurden im Rahmen des Bauvollzugs berücksichtigt. Die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans steht dem nicht entgegen. Die Änderung betrifft ausschließlich die 
Höhenentwicklung des nördlichen Parkhauses. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.1.3 Staatliches Bauamt Freising 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Staatliches Bauamt vom 27.01.2017 
 

 
 
Stellungnahme vom 04.02.2016 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Dem Einwand wird entsprochen. Die Abfahrtsrampe ist zukünftig ausschließlich außerhalb 
der Anbauverbotszone zulässig. Die Planzeichnung des Bebauungsplans wird entsprechend 
geändert. In den textlichen Festsetzungen werden zudem folgende Änderungen vorgenom-
men: Aus den textlichen Festsetzungen werden die Punkte D.1 „Baugrenzen“ bzgl. der zu-
lässigen Überschreitung der Baugrenze durch die festgesetzte Rampe und der Punkt D.3 
„Zeitlich befristete Nutzung“ entfernt. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die geforderte 
Anbauverbotszone zur Staatsstraße St 2053 ist einzuhalten. Die Bauleitplanung wird ent-
sprechend geändert und angepasst. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.1.4 Landratsamt Freising - Immissionsschutzbehörde 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme LRA Freising – Immissionsschutzbehörde vom 23.01.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt und die Angabe in der Planzeichnung bezüglich der 229 Pkw-
Stellplätze (Bestand) entfernt.  
 
Durch die Festsetzung von Emissionskontingenten unter dem Punkt D. 13 im geltenden Be-
bauungsplan Nr. 122 kann sichergestellt werden, dass die Immissionsgrenzwerte an den 
schützenswerten Nutzungen in der Umgebung eingehalten werden. Diese Festsetzung wird 
durch die Änderung des Bebauungsplans nicht berührt. Des Weiteren ist durch die Änderung 
der Festsetzung zur Höhenentwicklung nicht beabsichtigt die Gesamtanzahl der Stellplätze 
im Planungsgebiet zu erhöhen. Lediglich die Verteilung der Stellplätze wird durch die Errich-
tung einer dritten Parkgeschossebene auf dem nördlichen Parkhaus verändert. Dabei wird 
sich die Situation für schützenswerte Nutzungen in der Umgebung voraussichtlich eher ver-
bessern, da hierdurch im südlichen Planungsgebiet weniger Stellplätze hergestellt werden 
müssen. Die Situation an den Grundstücksausfahrten verbleibt voraussichtlich unverändert. 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein entsprechendes Gutachten, welches die Einhal-
tung der festgesetzten Emissionskontingente nachweist, zu erstellen. Eine entsprechende 
Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag.  
Im Bauantragsverfahren ist durch ein schalltechnisches Gutachten die Einhaltung der Immis-
sionskontingente nachzuweisen. Die Bauleitplanung wird entsprechend angepasst.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.1.5 Energie Südbayern 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Energie Südbayern GmbH vom 11.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wurde der Investorin zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die Erdgas-Hochdruckleitung wurde bereits zur Erschließung des BEOS-Geländes verlegt 
und wird im Bauvollzug von Bebauung und Bepflanzung freigehalten. Bei der Mitteldruck-
leitung handelt es sich um eine Leitung, die ausschließlich der Versorgung des Planungs-
gebiets dient. Diese wird im Bauvollzug berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  
6.1.6 

Bayerischer Bauernverband 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bayerischer Bauernverband vom 20.01.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Planteil des geltenden Bebauungsplans Nr. 122 unter Punkt E.2 wird bereits auf zu tole-
rierende Immissionen von der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche hingewie-
sen.  
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Der naturschutzrechtliche Ausgleich wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum gel-
tenden Bebauungsplan Nr. 122 ermittelt, mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landrats-
amt Freising abgestimmt und der erforderliche Ausgleich auf Flächen in der Fröttmaninger 
Heide, die der Heideflächenverein zur Verfügung gestellt hat, erbracht. Da durch die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 122 keine zusätzlichen Flächen überplant werden, ist der 
Ausgleich als erbracht anzusehen. 
 
Der Hinweis zu den Fahrzeugbreiten wird zu Kenntnis genommen. Die Zufahrt zu den ver-
bleibenden Landwirtschaftsflächen von der Echinger Straße aus und die Befahrung der 
Straße durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug ist gewährleistet. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.1.7 Agenda 21 AK Gemeindeentwicklung 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Agenda 21 – Gemeindeentwicklung vom 24.01.2017 
 
Bemerkung: 
Begründung S. 2     „ Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn hat in seiner Sitzung am 
24.10.2016 die 1. Änderung des BBP Nr. 122 NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON-
Areal beschlossen“. 
Vermutlich sollte es heißen „die Aufstellung der 1. Änderung des BBP Nr. 122 wurde be-
schlossen“ 
Stellungnahme zur 1. Änderung 
In der ursprünglichen Planung war ein breiter Grünstreifen zwischen Echinger Straße und 
Parkplatz vorgesehen, für das Parkhaus eine WH von 12 m. Im geltenden Bebauungsplan 
wurde die Höhe auf 7 m reduziert, der Grünstreifen entfiel zugunsten der bestehenden Park-
flächen. 
Die östliche Abfahrtsrampe ragt bis zu 3 m in die Anbauverbotszone. Sollte die Echinger 
Straße ausgebaut werden, müsste diese Rampe zurückgebaut werden. Wie dies zu bewerk-
stelligen wäre, wird in der Begründung nicht erklärt. 
Nun wird in der Begründung für eine Konzentrierung der Parkflächen geworben indem man 
die WH des Parkhauses auf 10 m setzt, der Parkplatz soll weiterhin genutzt werden. Somit 
entfällt der Grünstreifen, der dringend bei einer Verbreiterung der St 2053 benötigt wird, sei 
es mit einer hohen Hecke oder schmal hochwachsenden Bäumen. Da die östliche Abfahrts-
rampe bereits in der Anbauverbotszone liegt, ist bei einer Verbreiterung der St 2053 zu be-
fürchten, dass die Bäume entlang der Straße gefällt werden müssten. Die „abschirmende 
Wirkung des Baumbestandes“ wäre damit beseitigt. 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 08.05.2017 die Würdi-
gung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird entsprechend korrigiert: 
„...die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 122 wurde beschlossen“. 
 
Voraussichtlich ist mit „Grünstreifen“ die „Fläche mit Bindung für Bepflanzung und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ 
gemeint. Da sich die Änderung des geltenden Bebauungsplans ausschließlich auf die  
Höhenentwicklung bezieht, bleibt die Festsetzung diese Fläche durch die Änderung unbe-
rührt. Gemäß der Stellungnahme vom Staatlichen Bauamt Freising ist die Anbauverbotszone 
freizuhalten. Dementsprechend werden die Unterlagen zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans angepasst. Eine Erläuterung zum vorgeschlagenen Rückbau der Rampe ist entspre-
chend nicht mehr erforderlich. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 122 betrifft  ausschließlich die Festsetzung zur 
Höhenentwicklung. Die Festsetzung der Wandhöhe von 10 m steht dem Erhalt der „Fläche 
mit Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern“ (wahrscheinlich in der Stellungnahme als Grünstrei-
fen bezeichnet) nicht entgegen. Die diesbezügliche Festsetzung entspricht dem geltenden 
Bebauungsplan Nr. 122 und ist nicht Teil der 1. Änderung. Der Erhalt des Baumbestandes 
entlang der St 2053 wird durch den Wegfall der Rampe sichergestellt.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Zur Staatstraße 
St 2053 hin ist die Anbauverbotszone von 20 m einzuhalten. Der Bebauungsplan und die 
Begründung werden entsprechend dem Sachvortrag überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.2 Würdigung der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
TOP  6.2.1 Gemeinde Eching 
 
Sachverhalt: 
 
Gemeinde Eching vom 05.07.2017 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahmen der Gemeinde Eching Vereinbarung (Stellungnahmen vom 17.07.2015, 
10.12.2015 und 02.02.2016) zum Bebauungsplan Nr. 122 beziehen sich auf die Erschlie-
ßung des NOVA Geländes, verkehrslenkende Maßnahmen sowie den Abschluss einer  
städtebaulichen Vereinbarung. Diese Stellungnahmen wurden im Rahmen der Abwägung 
zum Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB bereits vom Gemeinderat am 
04.04.2016 wie folgt gewürdigt: 
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Durch die nun anstehende 1. Änderung des Bebauungsplanes, mit dem Ziel der Bündelung 
der Stellplätze in einem Parkhaus auf dem Grundstück, ergibt sich keine Veränderung der 
Verkehrserschließung oder der zu erwartenden Verkehrszahlen. Somit kann die seinerzeitige 
Würdigung der Anregungen und Bedenken der Gemeinde Eching aufrecht erhalten werden. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes bedarf keiner Überarbeitung. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvor-
trag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
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TOP  6.2.2 Freiwillige Feuerwehr Neufahrn 
 
Sachverhalt: 
 
Freiwillige Feuerwehr Neufahrn vom 06.07.2017 
 

 
 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die gegebenen Hinweise zu den Zufahrten bzw. Aufstellflächen der Feuerwehr werden im 
Rahmen der Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen und im Rahmen des Bauvollzugs 
berücksichtigt. Weitergehende Festsetzungen sind im Bebauungsplan nicht erforderlich. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvor-
trag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.2.3 Regierung von Oberbayern (Brandschutz) 
 
Sachverhalt: 
 
Regierung von Oberbayern (Sachgebiet Brandschutz) vom 23.06.2017 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23.10.2017 Seite 41 

 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2017 diese 
Stellungnahme im Rahmen der Abwägung zum Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB bereits wie folgt gewürdigt: „Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
gegebenen Hinweise wurden zwischenzeitlich bereits im Rahmen des Bauvollzugs berück-
sichtigt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans steht dem nicht entgegen. Die Änderung be-
trifft ausschließlich die Höhenentwicklung des nördlichen Parkhauses.“ 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvor-
trag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  6.3 Satzungsbeschluss 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122 "NOVA  
Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände" mit Stand 06.03.2017 gemäß § 10 BauGB 
als Satzung. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7 Bebauungsplan Nr. 125 "Wohnbebauung zwischen Dietersheimer Straße 

und Am Anger" 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.02.2016 beschlossen, den Bebauungsplan  
Nr. 125 „Wohnbebauung zwischen Dietersheimer Straße und Am Anger“ aufzustellen. Das 
Bauleitplanverfahren wird im Rahmen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB durchge-
führt. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann dem eingefügten städtebaulichen Entwurf 
entnommen werden und beinhaltet die Grundstücke mit den Flurnummern 8/2, 8/3, 9/26, 
9/29 der Gemarkung Neufahrn. 
 
Das gemeindliche JUZ / Kindergarten-Grundstück ist in einem kleinen Teilbereich im nörd-
lichen Bereich des Plangebietes mit einbezogen, da hier bereits ein gleichwertiger Flächen-
tausch vorgesehen ist. 
 

 
 
Ziel der Bauleitplanung soll die Schaffung einer klassischen Wohnbaufläche bzw. die  
Schließung einer zentrumsnahen Baulücke sein. Die Wohnbebauung sieht insgesamt fünf 
Baukörper vor. In den vier der Dietersheimer Straße naheliegenden Gebäuden ist Geschoss-
wohnungsbau angedacht und im Gebäude Am Anger ist eine Kombination aus Wohnungs-
bau und Reihenhausbebauung geplant. Am historisch bedeutsamen Gebäude an der  
Dietersheimer Straße (ehemaliges Salzlager und erster Kramerladen der Gemeinde  
Neufahrn) soll aber weitestgehend festgehalten werden. 
 
Auftragsgemäß hat die Bauverwaltung in der Zeit von Freitag, den 30.12.2016 bis Mittwoch, 
den 08.02.2017 die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 
 
Während der öffentlichen Auslegung wurden von einem Bürger Einwände vorgebracht. 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Auf Anfrage von GR Funke bestätigte BAL Schöfer, dass die Durchfahrt von der Straße Am 
Anger zur Dietersheimer Straße unterbrochen sei und eine Erschließung für Fußgänger über 
das frühere „Pfarrwegerl“ später noch möglich wäre.  
 
GR Michels störte sich an der Bezeichnung „weitestgehend festhalten“, das historisch be-
deutsame Gebäude an der Dietersheimer Straße betreffend.  
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BAL Schöfer erläuterte daraufhin die Problematik der Geschosshöhe, die den heutigen An-
forderungen an Wohnraumhöhen nicht entsprechen würde. Mit dem Landesamt für Denk-
malpflege und dem Heimat- und Geschichtsverein Neufahrn e. V. habe man sich dahinge-
hend verständigt, dass die Fassade originalgetreu nachgebaut werde. Das Gebäude dahin-
ter könne den aktuellen Anforderungen entsprechend errichtet werden. Bauphysikalisch stel-
le dies kein Problem dar. Präziser ausgedrückt müsste es deshalb heißen: „an dem original-
getreuen Nachbau der Fassade soll festgehalten werden“. 
 
 
TOP  7.1 Würdigung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB 
 
TOP  7.1.1 Bayernwerk AG 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Bayernwerk AG vom 29.12.2016 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis bzgl. einer ausreichenden Überdeckung von Tiefgaragen von 60 cm ist durch 
die textliche Festsetzung B I 5.5 der mittleren Überdeckung der Tiefgarage berücksichtigt. 
 
Im Zuge der Gebäudeplanung wird die Bayernwerk AG zu den Spartengesprächen geladen 
und beteiligt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
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TOP  7.1.2 Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG vom 09.01.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abfallgefäße werden an drei Stellen im Plangebiet jeweils an der Grundstücksgrenze zur 
öffentlichen Verkehrsfläche aufgestellt: 
 

 am Kornblumenweg zirka auf Höhe zwischen den Anwesen Kornblumenweg 3 und 5 
auf der gegenüberliegenden Seite. 

 an der Straße Am Anger zirka auf Höhe zwischen den Anwesen Am Anger 8 und 10 
auf der gegenüberliegenden Seite. 

 an der Dietersheimer Str. zirka gegenüber dem Anwesen Dietersheimer Str. 23. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Hinsichtlich der Bereitstellung der Abfallbehälter für die Entleerung regte GR Pflügler Sam-
melplätze analog dem Baugebiet „Trentiner Straße“ an. Insbesondere an der Dietersheimer 
Straße wertete er eine damit verbundene Behinderung des Gehwegs als problematisch. 
Nachdem in der Würdigung bereits Abstellflächen auf privatem Grund berücksichtigt seien, 
erübrigte sich ein entsprechender Antrag von GR Pflügler.   
 
Auf Anfrage von GRin Kürzinger bestätigte BAL Schöfer, dass Gespräche im Zusammen-
hang mit einer Verbreiterung des Gehwegs derzeit geführt werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
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TOP  7.1.3 Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd vom 
09.01.2017 
 

 
 
Ergänzende Stellungnahme des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd 
vom 10.01.2017 
 

 
 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der Gebäudeplanung wird der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe 
Freising-Süd zu den Spartengesprächen geladen und beteiligt. 
 
Der Hinweis bzgl. des Erfordernisses eines frostsicheren Raumes für einen gemeinschaft-
lichen Wasserzähler wird zur Kenntnis genommen. Dies ist kein Bestandteil des Bebauungs-
plans und wird dementsprechend innerhalb der Gebäudeplanung berücksichtigt werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.4 Energie Südbayern GmbH 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Energie Südbayern GmbH vom 11.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der Gebäudeplanung wird die Energie Südbayern GmbH zu den Spartengesprä-
chen geladen und beteiligt. 
 
Die Hinweise bzgl. des erforderlichen Abstands von Pflanzungen zu Leitungstrassen sind 
durch den textlichen Hinweis D 2.2 abgedeckt. Bzgl. der erforderlichen Freihaltung der Lei-
tungstrassen von Bebauungen und Baumbepflanzungen wird der Hinweis zur Klarstellung  
in den textlichen Hinweisen ergänzend aufgenommen. 
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend ergänzt.   
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.5 Kinder- und Jugendhaus Neufahrn 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Kinder- und Jugendhauses Neufahrn vom 11.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einwendung hinsichtlich der Zufahrt über das nördliche Nachbargrundstück wird berück-
sichtigt. Der Plan wird dahingehend erweitert, dass auch eine direkte Erschließung des 
Grundstücks sowie die Zufahrt zu den oberirdischen Stellplätzen zwischen den Bauräumen  
4 und 5 und zur Tiefgarage von der Dietersheimer Str. aus über das Plangebiet möglich ist. 
Die ursprünglich vorgesehene Zufahrt wird im Planteil als „mögliche Zufahrt“ gekennzeich-
net. 
 
Die Schallimmissionen des an das Plangebiet angrenzenden Jugendhauses wurden im 
Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens untersucht. Die sich hieraus ergebenden er-
forderlichen Schallschutzvorkehrungen an den Gebäuden im Geltungsbereich werden in  
den Bebauungsplan eingearbeitet und festgesetzt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung wird entsprechend geändert.   
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.6 Telekom Technik GmbH 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH vom 17.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der Gebäudeplanung wird die Deutsche Telekom Technik GmbH zu den Sparten-
gesprächen geladen und beteiligt. 
 
Die Hinweise bzgl. des erforderlichen Abstands von Pflanzungen zu Leitungstrassen sind 
durch den textlichen Hinweis unter D 2.2 abgedeckt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.7 Flughafen München GmbH 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Flughafen München GmbH vom 30.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt außerhalb der Lärmschutzzonen des Landes-
entwicklungsprogramms (vgl. Lärmschutzkarte für die Bauleitplanung, 2001, Hrsg. Bayeri-
sches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen). Der Lärmschutzbereich 
bedarf daher keiner Berücksichtigung im Bebauungsplan. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.8 Landratsamt Freising - Immissionsschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamts Freising; Immissionsschutz vom 31.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bestand und die Entwicklung des nördlich des Plangebiets gelegenen Jugendzentrums 
sowie des Kindergartens sollen durch eine intensivere Wohnnutzung als bisher nicht einge-
schränkt werden. Um vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit von Schallschutzvorkehrun-
gen für die Wohnungen zu überprüfen bzw. um Schallschutzvorkehrungen festlegen zu kön-
nen, wurde eine schalltechnische Untersuchung (Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Gewerbe-
park 4, 85250 Altomünster) erstellt. Die Ergebnisse werden in die Bauleitplanung aufgenom-
men. 
 
Die Empfehlung hinsichtlich einer Einhausung der Tiefgaragen-Zufahrten wird aufgenom-
men. Es wird eine entsprechende Festsetzung in den Satzungstext aufgenommen, dass die 
Tiefgaragenzufahrten einzuhausen sind.  
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend geändert. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.9 Landratsamt Freising - Altlasten 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamts Freising; Bodenschutz und Altlasten vom 29.12.2016 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 

Würdigung: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Hinweis hinsichtlich eventueller Bodenverunreinigungen bei Baugrunduntersuchungen 
oder Baumaßnahmen sowie der Hinweis bezüglich abfallrechtlicher Vorschriften für den  
Gebäuderückbau werden berücksichtigt und in die textlichen Hinweise aufgenommen.  
  
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung wird entsprechend redaktionell ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.10 Landratsamt Freising - Untere Naturschutzbehörde 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamts Freising; Untere Naturschutzbehörde vom 18.01.2017 
 

 
 
 

 
 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23.10.2017 Seite 52 

 

 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einwendung und ihre Überwindung sind in der saP in den Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Pkt. 4.1 und zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität in Pkt. 4.2 (CEF-Maßnahmen) berück-
sichtigt und werden in die Bauleitplanung übernommen und festgesetzt. 
 
1) 
Im sektoralen Umweltbericht wird im Pkt. 4.1 und 4.2.1 darauf hingewiesen, dass bei Ge-
hölzpflanzungen vorwiegend heimische, autochthone Arten Verwendung finden. Änderungen 
der Pflanzenvorschlagsliste und weitergehende Hinweise oder Festsetzungen sollen in die-
sem Zusammenhang nicht vorgenommen werden, weil der Bebauungsplan auch für Privat-
gärten gilt, in deren Gestaltung nicht eingegriffen werden soll. Für Pflanzungen auf der Tief-
garage und bei Verwendung von Obstgehölzen sind 
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Sortenangaben erforderlich. 
 
2) 
Ergänzend zur örtlichen Festsetzung Pkt. B II 5 (unverspiegelte Fenster) wird in den text-
lichen Hinweisen die Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung des Vogelschlags 
als Empfehlung aufgenommen. 
 
3) 
Der Ausführungsplanung der Bauweise des geplanten Fußweges auf der Fl.-Nr. 8/2 soll mit 
dem Bebauungsplan nicht vorgegriffen werden, da dieser später über mehrere Grundstücke 
führen wird und in seinem Verlauf eine einheitliche Gestaltung aufweisen soll. 
 
4) 
Der Hinweis zur sockellosen Einfriedung wird berücksichtigt und als Festsetzung aufge-
nommen. 
 
5) 
Der Ausführungsplanung der Überdeckung der Tiefgaragendecken soll im Bebauungsplan 
nicht vorgegriffen werden. 
 
6) 
Das Kürzel „TH“ kommt im Bebauungsplan nicht vor, entsprechende Erläuterungen sind 
deshalb nicht erforderlich. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Michels äußerte Bedenken (Optik) hinsichtlich der Anmerkung der Unteren Naturschutz-
behörde in Bezug auf die mögliche Erhaltung eines Baumtorsos mit einer Höhe von 4 m.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung wird entsprechend redaktionell ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.11 Landratsamt Freising - Ortsplanung 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamts Freising, Ortsplanung vom 14.02.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Das Bestandsgebäude Dietersheimer Str. 10 weist keine Denkmaleigenschaften auf, da es 
in der Vergangenheit vielfach umgebaut und verändert worden ist. Ein Erhalt des Bestands-
gebäudes ist aufgrund seines schlechten Bauzustandes wirtschaftlich nicht vertretbar. Da es 
aber in seiner jetzigen Form das Bild der Dietersheimer Straße gegenüber dem Mesnerhaus 
und der Kirche St. Wigefortis prägt, ist vorgesehen, das Ersatzgebäude im Bauraum 5 in der 
Kubatur, der Fassadengestaltung und Materialität am historischen Vorbild auszurichten. Da-
zu ist ein exaktes Aufmaß der bestehenden Fassaden zu erstellen. Darüber hinaus werden 
neben den Baulinien, der Wandhöhe und der Dachneigung detaillierte Festsetzungen zur 
Gestaltung und Materialität (vgl. Festsetzungen B II 7.1, B II 3.1) getroffen.  
 
Wie vorgeschlagen, muss vor dem Hintergrund der Nähe zu den Baudenkmälern „ehemali-
ges Mesnerhaus“ sowie „Kirche St. Wigefortis“ ergänzend eine Abstimmung hinsichtlich der 
äußeren Gestaltung des Ersatzgebäudes mit den Denkmalschutzbehörden und dem Heimat- 
und Geschichtsverein erfolgen. Die Ergebnisse sind in den textlichen Festsetzungen und die 
Begründung aufzunehmen.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Festset-
zungen im Bebauungsplan werden entsprechend ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.12 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding vom 02.02.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis hinsichtlich Lärm-, Staub- und Geruchsentwicklung durch landwirtschaftliche 
Betriebe wird berücksichtigt und in den textlichen Hinweisen aufgenommen. 
 
Weiterhin wird im östlichen Teil des Plangebiets vor dem Hintergrund der geplanten 
Nutzungsmischung im Gebäude 5 der verschieden genutzten Prägung der Dietersheimer 
Straße Rechnung getragen, in dem dieser Bereich als Mischgebiet festgesetzt wird. Die  
östliche Fläche des Plangebiets ist derzeit als gemischte Baufläche in Form eines Dorfge-
biets im Flächennutzungsplan (FNP) ausgewiesen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung ist entsprechend zu überarbeiten.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.13 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege vom 25.01.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die  
Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
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Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Landesamt für Denkmalschutz rechnet im Plangebiet mit der Aufdeckung weiterer bis-
lang unbekannter Bodendenkmäler. Zu Sicherung dieser Bodendenkmäler wird eine denk-
malrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs.1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) für Bodeneingriffe 
gefordert. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung ist entsprechend redaktionell zu ergänzen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.14 Kreisjugendring Freising 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Kreisjugendring Freising vom 27.01.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einwendung hinsichtlich der Zufahrt über das nördliche Nachbargrundstück wird berück-
sichtigt. Der Plan wird dahingehend erweitert, dass auch eine direkte Erschließung des 
Grundstücks sowie die Zufahrt zu den oberirdischen Stellplätzen zwischen den Bauräumen  
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4 und 5 und zur Tiefgarage von der Dietersheimer Str. aus über das Plangebiet möglich ist. 
Die ursprünglich vorgesehene Zufahrt wird im Planteil als „mögliche Zufahrt“ gekennzeich-
net. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung wird entsprechend geändert und ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.15 Handwerkskammer für München und Oberbayern 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Handwerkskammer für München und Oberbayern vom 06.02.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Vorhandene Gewerbebetriebe müssen bereits am bestehenden Wohnhaus auf die Schutz-
würdigkeit Rücksicht nehmen. Mit der Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes erge-
ben sich keine Verschlechterung der Situation und damit keine Gefährdung des Bestand-
schutzes. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.1.16 Agenda 21 - Arbeitskreis Gemeindeentwicklung 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Agenda 21 Neufahrn, Arbeitskreis Gemeindeentwicklung vom 
06.02.2017 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das bestehende Gebäude Dietersheimer Str. 10, das aufgrund vieler Umbauten und Verän-
derungen nicht unter Denkmalschutz steht, ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand, 
eine Sanierung wäre wirtschaftlich nicht vertretbar. Es ist aber vorgesehen, das Ersatzge-
bäude in der Kubatur, der Fassadengestaltung und Materialität am historischen Vorbild aus- 
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zurichten. Hierzu sind detaillierte Festsetzungen getroffen (u.a. Baulinien, Wandhöhe, Dach-
neigung, B II 7.1, B II 3.1). Vor dem Hintergrund der Nähe zu den Baudenkmälern „ehemali-
ges Mesnerhaus“ sowie „Kirche St. Wilgefortis“ soll ergänzend eine Abstimmung hinsichtlich 
der äußeren Gestaltung des Ersatzgebäudes mit den Denkmalschutzbehörden und dem 
Heimatpflegeverein erfolgen. Die Ergebnisse sind in den textlichen Festsetzungen und die 
Begründung aufzunehmen. 
Durch den vorhandenen Rücksprung des Geh- und Radweges (Fl.-Nr. 8/6) im Bereich der 
geplanten TG-Zufahrt ergibt sich für die in die Tiefgarage ein- und ausfahrenden PKW eine 
uneingeschränkte Einsehbarkeit des Fußweges in Richtung Osten. In den textlichen Hinwei-
sen wird aber für den Fall der Pflanzung einer Hecke bzw. für den Fall der Errichtung einer 
Einfriedung an der Grundstücksgrenze westlich der TG-Zufahrt die Berücksichtigung der 
Einsehbarkeit des Geh- und Radweges in Richtung Westen als Empfehlung aufgenommen. 
Eine Einhausung der TG-Zufahrt beim Bauraum 4 ist möglich und die Höhe der Einhausung 
von bis zu 3 m ist gemäß Art. 6 BayBO zulässig. Es soll gewährleistet sein, dass eine aus-
reichende Aufbauhöhe für eine intensive Begrünung der Einhausung verfügbar ist. 
 

Der Gartenrotschwanz ist zwar nicht in der Artenliste der saP erfasst, das aktuelle Vorkom-
men daher nicht nachgewiesen, jedoch bleiben die Halbhöhlen in den bestehenbleibenden 
Ahornbäumen als Ausweichquartiere erhalten, sodass der mögliche Lebensraum im Plange-
biet für den Gartenrotschwanz nicht verloren geht. In den textlichen Festsetzungen B I 5.2 ist 
festgesetzt, dass im Falle eines Abgangs eines Baumes eine Nachpflanzung vorzunehmen 
ist. 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Fest-
setzungen im Bebauungsplan werden entsprechend ergänzt.   
 

Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 

TOP  7.1.17 Agenda 21 - Arbeitskreis Verkehr 
 

Sachverhalt: 
 

Stellungnahme der Agenda 21 Neufahrn, Arbeitskreis Verkehr vom 07.02.2017 
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Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1) 
Eine Verbreiterung des Gehweges entlang der Dietersheimer Str. nördlich und südlich des 
Plangebietes ist nicht Bestandteil dieser Bauleitplanung. Der Bebauungsplan kann nur in 
seinem Geltungsbereich die Gehwegbreiten beeinflussen, nicht außerhalb. 
 
Damit der nordsüdlich verlaufende interne Weg uneingeschränkt auch als Radweg genutzt 
werden kann, wird die ursprünglich vorgesehene Breite von 1,5 m auf 2,5 m Breite ver-
größert. 
 
Durch den vorhandenen Rücksprung des Geh- und Radweges (Fl.-Nr. 8/6) im Bereich der 
künftigen Kreuzung an dieser Stelle ergibt sich für die Verkehrsteilnehmer eine uneinge-
schränkte Einsehbarkeit des Fußweges in Richtung Osten. In den textlichen Hinweisen wird 
aber für den Fall der Pflanzung einer Hecke bzw. für den Fall der Errichtung einer Einfrie-
dung an der Grundstücksgrenze westlich der TG-Zufahrt die Berücksichtigung der Einseh-
barkeit des Geh- und Radweges in Richtung Westen als Festsetzung aufgenommen. 
 
Zu 2) 
Die Gestaltung des Kreuzungspunktes ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung, diese muss 
in der Ausführungsplanung berücksichtigt und bearbeitet werden. 
Aufgrund der Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Erschließung des Plangebietes 
von der Dietersheimer Str. aus, werden statt der Senkrechtparker nun Längsparker entlang 
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der südlichen Grundstücksgrenze möglich sowie eine anschließende Wendemöglichkeit im 
Bereich der Parkplätze zwischen den Bauräumen 4 und 5. 
 

Zu 3) 
Aufgrund der Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Erschließung des Plangebietes 
von der Dietersheimer Str. aus wird es eine Zufahrt auf das Grundstück geben, die auch von 
Lieferantenfahrzeugen genutzt werden kann. 
 

Zu 4) 
Aufgrund der Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Erschließung des Plangebietes 
von der Dietersheimer Str. aus wird die in diesem Bereich festgesetzte Fläche für die Abfall-
gefäße an die Dietersheimer Str. verlegt, so dass straßennah Abstellmöglichkeiten für Ab-
fallgefäße zur Verfügung stehen. 
 
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung wird entsprechend geändert. 
 

Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 

 
TOP  7.1.18 Bürger 1 
 

Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bürger 1 vom 27.11.2016 
 

 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verkehr, der durch die geplante Tiefgarage in den Kornblumenweg entsteht, wird für die 
vorhandenen Anliegerstraßen als vertretbar angesehen. Dies lässt sich anhand der Ausfüh-
rungen in der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt begründen (vgl. 
Parkplatzlärmstudie. Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schriftenreihe 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, 6.überarbeitete Auflage, 2007). 
 
Für Tiefgaragen von Wohnanlagen wird in der Studie der Anhaltswert N = 0,15 (6 Uhr – 22 
Uhr, Mittelwert) bzw. 0,02 (22 Uhr – 6 Uhr, Mittelwert); (Parkplatzlärmstudie (2007): Tab. 33, 
S.84) der Bewegungshäufigkeit pro Stellplatz und Stunde angesetzt. Die Tiefgarage am 
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Kornblumenweg ist für max. 40 Stellplätze vorgesehen. Daraus lässt sich das durch die Tief-
garage bedingte mittlere Verkehrsaufkommen pro Stunde im Kornblumenweg abschätzen. 
Aufbauend auf dieser Grundlage können folgende zusätzlichen Fahrbewegungen durch die 
Tiefgarage im Mittel erwartet werden: 
 

 40 Stellplätze x 0,15 = i. M. 6 Bewegungen pro Std. im Zeitraum 6 Uhr – 22 Uhr 

 40 Stellplätze x 0,02 = i. M. 0,8 Bewegungen pro Std. im Zeitraum 22 Uhr – 6 Uhr 
 
Für die Tiefgaragen-Erschließung kommt nur der Kornblumenweg in Frage, da hier ein ande-
rer Ausbaustandard als in der Straße Am Anger vorliegt. In der Straße Am Anger ist entlang 
des Grundstücks kein Gehweg vorhanden, sodass die Ein- und Ausfahrsituation durch den 
ruhenden Verkehr zusätzlich beeinträchtigt werden würde. Bei einer Tiefgaragen-Einfahrt an 
der Straße Am Anger müsste zudem der benötigte ebenerdige Besucherparkplatz vom 
Kornblumenweg aus erschlossen werden, was ebenfalls zu einem Verkehrsaufkommen im 
Kornblumenweg führen würde. 
 
Die Tiefgaragen-Einfahrt in den Bereich der bestehenden Einfahrt Kornblumenweg Nr. 2 zu 
verlegen, würde die Fällung der Bäume Nr. 7 und 8 bedeuten. Daher wurde in der planeri-
schen Abwägung die weiter östlich gelegene Zufahrtsmöglichkeit priorisiert. Bei einer Ein-
fahrt an anderer Stelle am Kornblumenweg würde zudem die Tiefgaragen-Rampe weiter in 
das Baugrundstück eingreifen und die Durchgängigkeit des planerisch gewünschten internen 
Grünzuges beeinträchtigen. 
 
Gerade durch den an dieser Stelle vorhandenen Rücksprung des Geh- und Radweges  
(Fl.-Nr. 8/6) nach Norden ergibt sich für die in die Tiefgarage ein- und ausfahrenden PKW 
eine uneingeschränkte Einsehbarkeit des Fußweges in Richtung Osten. Eine Erhöhung der 
Unfallgefahr kann deshalb nicht abgeleitet werden. In den textlichen Hinweisen wird aber für 
den Fall der Pflanzung einer Hecke bzw. für den Fall der Errichtung einer Einfriedung an der 
Grundstücksgrenze westlich der Tiefgaragen-Zufahrt die Berücksichtigung der Einsehbarkeit 
des Geh- und Radweges in Richtung Westen als Empfehlung aufgenommen. 
 
Die geplante Zufahrt zur Tiefgarage führt zirka in einem Abstand von zwei Metern am Stamm 
des Baumes Nr. 4 vorbei. Die eigentliche Tiefgaragen-Rampe beginnt zirka acht Meter hinter 
der Grundstücksgrenze. Dies zusammen führt zu einer weitgehenden Minimierung des Ein-
griffs in den Wurzelteller. Bei dem Baum handelt es sich um einen Spitzahorn (Acer platano-
ides), welcher im Wurzelbereich artbedingt weitgehend unempfindlich gegen Eingriffe ist. 
Ergänzend sind im Bebauungsplan darüber hinaus Baumschutzmaßnahmen festgesetzt, die 
eine direkte Schädigung des Baumes verhindern sollen. Durch die vorliegende Planung ist 
somit keine Gefahr für den Erhalt des Baumes zu erwarten. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Eschlwech ging davon aus, dass bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage mit Ziel Echinger 
Straße der kürzeste Weg eingeschlagen werde. Ihm erschien es deshalb sinnvoller, die Zu-
fahrt vom Kornblumenweg an die Straße Am Anger zu verlegen. 
 
BAL Schöfer verdeutlichte, dass es sich um zwei separate Tiefgaragen handeln würde. Er 
sagte zu, die Thematik mit dem Bauherrn zu besprechen.   
  
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitpla-
nung ist entsprechend redaktionell zu ergänzen. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
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TOP  7.1.19 Eigentümer 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Eigentümers vom 28.11.2016 
 
1) 
Vergrößerung des „TG“-Bereichs bei Bauraum 3: 
Die Lage der TG zwischen und unterhalb der Bauräume 2 und 3 erfordert eine mechanische 
Belüftung der Garage. Der Platzbedarf soll mit einer geringen Erweiterung der „TG“-Fläche 
(ca. 13 m²) südöstlich des Bauraums 3 ausgeglichen werden. Dieser zusätzliche Bereich 
ermöglicht weiterhin eine wirtschaftlichere Bauweise aufgrund weniger erforderlicher Ecken 
von erdberührten Bauteilen. (siehe Darstellung Pkt. 1) Diese Änderung beeinflusst die Ziele 
der Bauleitplanung nicht. 
 
2) 
Erschließung des Plangebietes von der Dietersheimer Str.: 
Aufgrund der Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Erschließung des Plangebietes 
von der Dietersheimer Str. aus sind kleine Änderungen der „St“-Bereiche sowie eine Ände-
rung des Standortes für Abfallgefäße im Bereich der Bauräume 4 und 5 erforderlich, um die 
Zufahrt zu den Parkplätzen zwischen Bauraum 4 und 5 und zur TG zu ermöglichen sowie 
eine Bewegungsfläche für die Feuerwehr zu schaffen. (siehe Darstellung Pkt. 2a und 2b)  
 
Aktuelle Darstellung:  
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Darstellung mit Änderungen: 
 

 
 
3) 
Haus 5 Balkon im Süden statt 4 m nun 6,5 m lang (B I 2.6): 
Da das Gebäude des Bauraums 5 am historischen Vorbild ausgerichtet werden soll, ist eine 
Änderung der Bauleitplanung in Bezug auf die Länge des zulässigen Balkons an der Süd-
seite des Baukörpers in Bauraums 5 erforderlich. Zwischenzeitlich aufgetauchte alte Bau-
zeichnungen des Gebäudes Dietersheimer Str. 10 zeigen an der Südseite einen längeren 
Balkon als bisher vorgesehen. Diese Änderung unterstützt das Ziel, das Gebäude im Bau-
raum 5 entsprechend dem historischen Vorbild zu gestalten. 
 
Historische Bauzeichnung (Südansicht)  
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4) 
Die Einschnitte der Dachterrassen in die Dachfläche sollen sich harmonisch in die Dachland-
schaft einfügen. Deshalb soll ergänzend festgesetzt werden, dass die Dachterrassen mit 
einer Stahl-Glas-Konstruktion zu überdachen sind. 
 
5) Art der Nutzung (B I 1) 
Die Nutzungsart im östlichen Teil des Plangebiets soll in ein Mischgebiet geändert werden. 
Damit kann der Prägung als gemischt genutzter Bereich der Dietersheimer Straße Rechnung 
getragen und die ohnehin geplante Nutzungsmischung im Gebäude 5 dauerhaft gesichert 
werden. Die östliche Fläche des Plangebiets ist derzeit als gemischte Baufläche in Form  
eines Dorfgebiets im FNP ausgewiesen. 
 
6) Lärmschutz 
Die Ergebnisse der durchgeführten schallschutztechnischen Untersuchung erfordern bei 
Haus 4 und 5 sowie beim östlichen Parkplatz Planänderungen: 
In Haus 4 sind künftig an der Nordost- und an der Nordwestfassade und in Haus 5 an der 
Nordfassade schallschutztechnische Vorkehrungen zu treffen, um die Schallimmissionen des 
nördlich gelegenen Jugendheims zu reduzieren. Die Parkplätze auf dem westlichen Park-
platz sind teilweise als Garagen- bzw. geschlossene Carportstellplätze auszuführen, um den 
Lärmschutz für die benachbarten Gebäude zu wahren. Um die erforderlichen schallschutz-
technischen Vorkehrungen in der östlichen Giebelseite des Gebäudes 4 in allen Vollge-
schossen auf verschiedene Weise (Wintergarten, verglaster Balkon, Prallscheiben, etc.) er-
möglichen zu können, soll der dort vorgesehene Erker in allen drei Vollgeschossen zulässig 
sein (bisher nur in zwei). Hierfür wird eine Reduzierung der Abstandsfläche für diesen Erker 
auf 0,5H erforderlich. Dies ist jedoch aufgrund seiner geringen zulässigen Abmessungen in 
Breite und Tiefe vertretbar. Auf der westlichen Giebelseite des Gebäudes 5 entfällt der dort 
bisher zulässige Erker und wird durch eine Lärmschutzwand an der nördlichen Grundstücks-
grenze, die erweitert (z.B. als Balkon) nutzbar sein soll, ersetzt. Dadurch können die zulässi-
gen Schallpegel eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) an der Ostseite des Hauses 5 ein-
gehalten werden. Die erweiterte Lärmschutzwand muss aus gestalterischen Gründen einen 
Abstand von 25 bis 30 cm zur nördlichen Grundstücksgrenze einhalten. 
Aufgrund der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind auf dem westlichen Park-
platz im Umkreis von 28 Metern um die bestehenden Nachbargebäude Am Anger HausNrn. 
8 und 10 die Stellplätze als Garagen anzuordnen und im weiteren Verlauf an der nördlichen 
Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück Am Anger HausNr. 3 in dreiseitig geschlosse-
nen Carports zu errichten. Die lärmschützende Anordnung der Garagen und Carports erfor-
dern Abweichungen von der Stellplatz- und Garagensatzung der Gemeinde in Bezug auf die 
Gliederung der Stellplätze durch Bepflanzungsstreifen (§ 4 Abs. 3 Stellplatz- und Garagen-
satzung) und in Bezug auf die Anordnung eines 1 m breiten Bepflanzungsstreifens zum 
Nachbargrundstück (§ 4 Abs. 4 Stellplatz- und Garagensatzung). 
 
7) Klarstellung Dachüberstände 
Damit Haus 5 dem historischen Vorbild entsprechend errichtet werden kann, soll zur Klar-
stellung die Zulässigkeit von Dachüberständen bei den Hauptgebäuden im Plangebiet in den 
textlichen Festsetzungen ergänzt werden. Der Dachüberstand von Haus 5 (Hauptgebäude) 
sollte auf dieser Grundlage am straßenseitigen Giebel (Ostseite) 1,1 m und an den anderen 
drei Seiten jeweils 0,75 m festgesetzt werden. Ein Dachüberstand sollte entsprechend dem 
historischen Vorbild auch an der grenzständig zu errichtenden Nordseite des Gebäudes 5 
zulässig sein. Das entsprechende Flurstück Nr. 10 der Gemarkung Neufahrn liegt jedoch 
nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 125 „Wohnbebauung zwischen Dieters-
heimer Straße und Am Anger“. Eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan ist somit 
für dieses Grundstück nicht möglich. Eine entsprechende Regelung für das dienende Grund-
stück ist in der abzuschließenden städtebaulichen Vereinbarung festzuhalten. 
Für die Gebäude 1 bis 4 soll zudem ein Dachüberstand von maximal 0,5 m festgesetzt wer-
den. 
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8) Klarstellung zu den technischen Anlagen 
Zur Klarstellung soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden, dass technische 
Anlagen wie z.B. Be- und Entlüftungseinrichtungen auch außerhalt der Baulinien und Bau-
grenzen liegen dürfen. 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Wür-
digung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen.   
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 1) 
Die Erweiterung der TG-Fläche dient der Errichtung einer mechanischen Belüftung. Darüber 
hinaus erfordert diese Bauweise weniger Ecken von erdberührten Bauteilen, was eine sinn-
vollere Bauausführung zur Folge hat. Die Änderung ist daher zu befürworten. 
 
Zu 2) 
Die Änderungen hinsichtlich der Standorte für die Abfallgefäße sind nachvollziehbar und aus 
Sicht der Feuerwehr zu befürworten. Die Änderung ist daher zu begrüßen. 
 
Zu 3) 
Die Verlängerung des Balkons im Süden von Haus 5 von bisher 4 m auf 6,5 m Länge er-
scheint sinnvoll, da zwischenzeitlich aufgetauchte historische Bauzeichnungen des Gebäu-
des dies bescheinigen. Mit seiner historisch geprägten äußeren Gestaltung passt sich dieses 
Gebäude zudem an die sich in der unmittelbaren Umgebung befindlichen Baudenkmäler 
„ehemaliges Mesnerhaus“ und „Kirche St. Wilgefortis“ an.  
 
Zu 4) 
Der Errichtung einer Stahl-Glas-Konstruktion über den Dacheinschnitten wird zugestimmt. 
Das Gestaltungsziel, möglichst geschlossene Dachflächen zu erreichen, wird dadurch er-
halten. Die Glaskonstruktion muss nach außen geneigt sein. 
 
Zu 5.) 
 
Die Art der Nutzung wird entsprechend festgesetzt. 
 
Zu 6.)  
 
Die hinsichtlich des Lärmschutzes notwendigen Änderungen werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Zu 7.) 
 
Der Dachüberstand von Gebäude 5 wird entsprechend dem historischen Bestand in der Bau-
leitplanung festgesetzt. Ein entsprechendes Aufmaß hat noch zu erfolgen. Ebenso wird ein 
Dachüberstand von maximal 0,5 m für die Neubauten (Gebäude 1 bis 4) festgesetzt. 
 
Zu 8.) 
 
In der Bauleitplanung wird festgesetzt, dass technische Anlagen wie z.B. Be- und Entlüf-
tungseinrichtungen auch außerhalb der Baulinien und Baugrenzen liegen dürfen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleit-
planung ist entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.  
 
In die städtebauliche Vereinbarung ist eine Regelung für die Errichtung eines Dachüber-
standes des Gebäudes Nr. 5 entsprechend dem historischen Vorbild aufzunehmen.  
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  7.2 Beschluss zum weiteren Vorgehen - Erneute Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 

BauGB 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt unter Berücksichtigung der vorher gefassten Würdigungsbe-
schlüsse den entsprechend geänderten Bebauungsplan Nr. 125 „Wohnbebauung zwischen 
Dietersheimer Straße und Am Anger“ nach § 4 a Abs. 3 BauGB erneut auszulegen. Es wird 
bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben 
werden können. Die Dauer der Auslegung und die zugehörige Frist zur Stellungnahme wer-
den auf zwei Wochen verkürzt. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  8 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38  

"Sportgelände Neufahrn-Süd"; Aufstellungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde beabsichtigt auf dem Flurstück Nrn. 119/5, 119/6 T, 120/2, 120/3 und 120 T 
der Gemarkung Neufahrn die Errichtung einer Kindertagesstätte mit vier Personalwohnun-
gen inklusive der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge.  
 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 „Sportge-
lände Neufahrn-Süd“ vom 22.07.1985. Entsprechend dem Bebauungsplan ist auf dem Flur-
stück Nr. 119/5 die Errichtung eines Fußballplatzes vorgesehen.  
 
Ein Teil der vorgesehenen Fußballfelder aus dem Bebauungsplan Nr. 38 wurde bereits im 
Zuge der Errichtung des Wohngebietes Felix-Wankel-Straße (Bebauungsplan Nr. 71  
Wohnen am ehemaligen Sportplatz“) in Wohnbauflächen umgenutzt .Da die Fußballplätze 
zwischenzeitlich jedoch vollständig am Galgenbachweiher entstanden sind, wird auch auf 
dem Flurstück Nr. 119/5 kein Fußballfeld mehr benötigt Durch den Entfall der geplanten 
Fußballfelder werden darüber hinaus auf der Flurnummer 120 Stellplätze frei, die im Jahre 
1985 für die Tennisplätze und die Fußballfelder errichtet wurden. Diese Stellplätze sollen nun 
für den Stellplatznachweis der Kindertagesstätte mit Personalwohnungen herangezogen 
werden und entsprechend umgewidmet werden. 
 
Der Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes ist im nachfolgend eingefügten 
Lageplan kenntlich gemacht und beinhaltet die Grundstücke mit den Flurnummern 120/2, 
120/3 sowie Teilstücke der Flurnummern 119/5, 119/6 und 120 Gmkg. Neufahrn.  
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Die Änderung des Bebauungsplanes soll im Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt 
werden (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Im beschleunigten Verfahren kann von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB 
und §10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden. 
 
Auf der nördlich an das Gebiet angrenzenden Fläche wird derzeit das Bebauungsplanverfah-
ren Nr. 111 „Wohnen am ehemaligen Sportplatz“ betrieben. Mit der Bauleitplanung ist das 
Architekturbüro Sodomann aus München beauftragt. Aufgrund der bereits bekannten Grund-
lagen für diesen Bereich schlägt die Verwaltung vor, auch diese Änderung vom Architektur-
büro Sodomann erstellen zu lassen. 
 
Da der Bebauungsplan eine etwas kleinere Fläche als 0,5 ha (3.904m²) aufweist, ist das  
Honorar nach § 7 Abs. 2 HOAI frei zu vereinbaren. Da sich der formale Aufwand des Bebau-
ungsplans von einem Bebauungsplan mit 0,5 ha Größe nicht wesentlich unterscheidet, wur-
de als Honorar eine Pauschale in Höhe des Mindestsatzes der Honorarzone 1 vom Architek-
turbüro Sodomann angeboten. 
 
1. Honorar nach Leistungsbild und 
besondere und sonstige Leistungen (netto)   €  5.000,00 
2. Nebenkosten (netto) 3% aus € 5.000,00   €     150,00 
Honorar (netto)       €  5.150,00 
zuz. 19 % MwSt.      €     978,50 
Gesamthonorar (brutto)      €  6.128,50 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Auf Anfrage von GRin Kürzinger erläuterte BAL Schöfer, dass es sich künftig bei einem Teil 
der Fläche um eine private Parkfläche für die Kindertagesstätte handeln würde und deswe-
gen Campingwägen und Busse nicht mehr abgestellt werden dürften. Die restliche Fläche 
bliebe für die Öffentlichkeit erhalten.   
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 
„Sportgelände Neufahrn-Süd“. 
 
Mit der Durchführung der Bauleitplanung soll das Architekturbüro Sodomann aus München 
beauftragt werden.  
 
Abstimmung:   Ja 21  Nein 0   
2. Bgm. Mayer und GR Eschlwech nicht anwesend 
 
TOP  9 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45  

"Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg";  
Änderung des Geltungsbereiches sowie Freigabe für das Verfahren nach  
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2017 die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 45 "Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg" beschlossen. Die Änderung des 
Bebauungsplans soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) durchgeführt werden. Die entsprechende Änderung des Flächennutzungs-
planes erfolgt im Wege der Berichtigung. 
 
Ziel und Zweck der Änderung des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 4-gruppigen Kinderkrippe inklusive fünf Per-
sonalwohnungen. Derzeit befindet sich auf dem gemeindeeigenen Sportareal ein Rasen-
spielfeld 60 m x 90 m. Die fußläufige Erschließung der Kinderkrippe soll vom südlich angren-
zenden Parkplatz über den westlich des Rasenspielfeldes gelegenen Weg erfolgen.  
 
Der Geltungsbereich ist der nachfolgenden Graphik zu entnehmen und umfasst eine Teil-
fläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 2205 Gmkg. Neufahrn:  
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Aufgrund dessen, das die geplante Kinderkrippe zusätzlich fünf Personalwohnungen erhal-
ten soll, ist eine höhere Anzahl an Stellplätzen notwendig. Um dies realisieren zu können, 
muss der Geltungsbereich entsprechend angepasst werden. Aus diesem Grund soll der Um-
griff im Bereich des im Süden angrenzenden Parkplatzes nach Osten hin erweitert werden, 
so dass 12 zusätzliche Stellplätze für die Nutzung der Kinderkrippe samt Personalwohnun-
gen zur Verfügung stehen. Insgesamt sind für die 4-gruppige Kinderkrippe und 5 Personal-
wohnungen 22 Stellplätze nachzuweisen.  
 
Der geänderte Geltungsbereich ist aus dem nachfolgenden Bebauungsplanentwurf ersicht-
lich: 
 

 
 
In diesem Fall würde die bisherige Teilfläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 2205 Gmkg. 
Neufahrn im Südosten erweitert werden. 
 
Um das Bauleitplanverfahren fortzuführen, ist darüber hinaus die Freigabe für die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Geltungsbereiches der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 45 „Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg“ entsprechend dem Sach-
vortrag. 
 
Darüber hinaus wird die Bauverwaltung beauftragt auf dieser Grundlage das Verfahren fort-
zusetzen und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzufüh-
ren. 
 
Abstimmung:   Ja 23  Nein 0   
 
 
TOP  10 Personalwohnungen Kindertagesstätten;  

Erhöhung der Anzahl der Wohneinheiten am Kindergarten "Am Sportplatz" 
und in der Kinderkrippe Keltenweg im Zusammenhang mit Fördermöglich-
keiten 

 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Abstimmung der Fördermöglichkeit der beschlossenen Personalwohnungen als 
Bestandteil der beiden Neubauprojekte Kindergarten „Am Sportplatz“ und Kinderkrippe  
„Keltenweg“ wurde der Gemeinde von der Regierung von Oberbayern empfohlen, eine Ver-
größerung der Anzahl der Wohnungen zu prüfen, da bei der Errichtung der Wohneinheiten 
der Grundstückswert anteilig in die förderfähige Summe eingeht. Der Wert des Grundstücks-
anteils, der der Baumaßnahme Kindertagesstätte zuzurechnen ist, erhält hingegen keine 
Förderung.  
 
Die Bitte um diese Prüfung und Entscheidung hat folgenden Hintergrund: Je höher der pro-
zentuale Anteil der Wohnnutzung auf dem jeweiligen Baugrundstück ist, desto mehr Förder-
mittel erhält die Gemeinde zur Refinanzierung des Erwerbs des eingesetzten Grundstücks. 
Da das jeweilige Grundstück schon zu 100 Prozent für die Kindertagesstättennutzung vor-
gesehen war, ergibt sich ein unmittelbarer Mittelzufluss an die Gemeinde für dieses Grund-
stück, der sonst nur durch den Einsatz weiterer gemeindlicher Grundstücksflächen möglich 
wäre. Positiv wirkt sich zusätzlich aus, dass der aktuelle Grundstückswert als Grundlage für 
die Bemessung der Höhe des Zuschusses herangezogen wird, nicht der Kaufpreis des vor 
vielen Jahren getätigten Erwerbs. 
 
Im Hinblick auf diese Möglichkeit, zusätzliche Fördermittel als Zuschuss zum Grundstücks-
wert zu erzielen, ohne dafür ein zusätzliches Grundstück einsetzen zu müssen, ist vom Ge-
meinderat zu entscheiden, ob die beiden in Frage kommenden Bauvorhaben mit der bisher 
geplanten Anzahl der Wohneinheiten weiterverfolgt werden sollen oder ob eine Änderung 
des Anteils der Wohnnutzung am jeweiligen Projekt für die weitere Planung zugrunde gelegt 
werden soll. 
 
Die Verwaltung hat die Anregung geprüft und ist zu nachfolgendem Ergebnis gekommen: 
 

1. Eine Aufstockung des Kindergartens „Am Sportplatz“ um ein weiteres Geschoss mit 
Wohnungen führt auf der Nordseite des Gebäudes zu dem Problem, dass die Ab-
standsflächen nicht mehr vollständig auf dem gemeindeeigenen Grundstück zu liegen 
kämen. Da sich nördlich angrenzend ein durch Bebauungsplan festgesetztes Wohn-
gebiet befindet, ist eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Abstandsflächen aus 
dem Grund der höheren baulichen Grundstücksnutzung kaum vertretbar. In der Kon-
sequenz wäre die begonnene Planung einzustellen und ein alternatives Bebauungs-
konzept zu entwickeln, was zu einer erheblichen Verzögerung im Hinblick auf den 
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Zeitpunkt der beabsichtigten Fertigstellung des Bauvorhabens führen würde. Aus 
diesem Grund wurde hierfür vorläufig keine planerische Prüfung mit alternativer  
Kostenermittlung veranlasst. 

 
2. Eine Aufstockung der Kinderkrippe „Keltenweg“ begegnet keinerlei Problemen. Be-

reits in einer früheren Phase des Projekts ist dies als Variante dargestellt worden. 
Zum damaligen Zeitpunkt entschied sich allerdings der Gemeinderat mit Blick auf die 
Höhe der Gesamtkosten gegen eine Ausführung mit zwei Geschossen Wohnnutzung. 
Herr Wagner hat nun erneut den gegenwärtigen Planungsstand des Vorhabens mit 
einem zusätzlichen Wohngeschoss dargestellt und die Kosten hierfür ermittelt. Er 
wird zur Sitzung anwesend sein, die Planung vorstellen und für Fragen zur Verfügung 
stehen. 

 
Diskussionsverlauf:  
 
Kämmerer Halbinger erläuterte kurz die Fördermöglichkeiten. Da die Zusammenlegung von 
zwei Standorten auch für den Betrieb von Vorteil wäre, ist beim Vorhaben am Keltenweg 
davon auszugehen, dass man - bei entsprechender Begründung - eine EVG-Förderung für 
alle vier Gruppen statt der bisher angenommenen zwei Gruppen erhalten werde. Zusätzlich 
zur EVG-Förderung könnten eventuell weitere 35 % (förderfähige Gesamtkosten) aus Bun-
desmitteln abgeschöpft werden. Von den insgesamt zur Verfügung stehenden € 178 Mio. 
gehen € 68 Mio. nach Oberbayern. Gespräche mit der Regierung von Oberbayern werden 
diesbezüglich in den nächsten Tagen geführt. Anhand einer Kostenaufstellung wurde der 
finanzielle Vorteil verdeutlicht.   
 
GR Rübenthal setzte die aufzuwendenden Kosten von € 530.000,- in Relation zu den 450 m2 
Wohnfläche. Dies erscheine ihm durchaus lukrativ. Mit Blick auf den Haushalt hinterfragte er 
die vorgesehene Nutzung – ausschließlich für Personal der Kindertagesstätten oder Wohn-
raum für alle Gemeindebediensteten.   
 
Bgm. Heilmeier und 2. Bgm. Mayer schlossen sich den Ausführungen von GR Rübenthal an 
und erachteten für das Personal der Kindertagesstätten den ursprünglich angedachten 
Wohnraum als ausreichend. Die zusätzlichen Wohnungen sollten dem übrigen Personal der 
Kommune angeboten werden können.  
 
GR Eschlwech verwies auf die zu leistende Vorfinanzierung. Darüber hinaus war für ihn ein 
Baukörper von E + 2 an dieser Lage schwer vorstellbar. Er vermochte nicht einzuschätzen, 
ob das Wohnungsangebot auch angenommen werde.  
 
Auf Anfrage von GR Manhart versicherte Kämmerer Halbinger, dass von einer EVG-
Förderung auszugehen sei. Fraglich sei die weitere Förderung aus Bundesmitteln. 
 
Aufgrund des Mangels an Wohnraum in Neufahrn plädierten daraufhin GR Manhart und 
GRin Frommhold-Buhl für die Errichtung der zusätzlichen Wohnungen. 
 
GRin Kürzinger stimmte dem Vorhaben ebenfalls zu. Aufgrund der Lage (Nähe zur Brücke) 
sah sie bezüglich der Höhe des Gebäudes kein Problem.  
 
GRin Funke befürwortete eine Aufstockung des Gebäudes nicht, sowohl aus optischen als 
auch aus finanziellen Gründen. Sie sehe die Kommune nicht in der alleinigen Verantwortung, 
öffentlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Zu berücksichtigen seien darüber hinaus 
auch die Folgekosten für den Erhalt des Wohnraums.  
 
In Bezug auf die Mieten wies Kämmerer Halbinger darauf hin, dass wegen der Förderung 
maximal eine Miete zwischen € 7,50 / m2 und € 9,00 / m2 festgelegt werden könne. 
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GR Meidinger begrüßte die Schaffung von Wohnraum für Kindergartenpersonal. Ein Bedarf 
sei ihm mehrfach bestätigt worden. Er erhoffe sich dadurch einen Vorteil bei der Personal-
gewinnung.  
 
GR Michels erinnerte an die Worte des Kämmerers, den Haushalt betreffend. Ohne weitere 
Verschuldungen werde man die beschlossenen Projekte nicht realisieren können.   
 
GR Iyibas wandte ein, dass die Bedarfsfrage immer noch nicht gelöst sei. Nachdem man 
finanzielle Mittel aufnehmen müsse um die Förderung zu erhalten, werde er dem Vorhaben 
nicht zustimmen.  
 
GR Meidinger schätzte die Zinsbelastung aufgrund der aktuellen Situation geringer ein als 
die jährlichen Baukostenerhöhungen. Er plädierte deshalb gegen eine Verschiebung des 
Vorhabens.    
 
Aufgrund des Abstimmungsergebnisses wies GR Häuser darauf hin, dass nun geklärt wer-
den müsse, ob der im Zusammenhang mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 
„Sport- und Freizeitpark am Galgenbachweg“ vorgesehene Umgriff für den nunmehr höheren 
Stellplatznachweis noch ausreiche.  
 
BAL Schöfer sagte eine Überprüfung zu. Ggf. müsse die Thematik dem Gemeinderat noch-
mals vorgelegt werden.   
  
Beschluss 1: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Planung des Kindergartens „Am Sportplatz“ mit acht Woh-
nungen anstelle der bisher geplanten vier Wohnungen fortzusetzen. 
 
Abstimmung:    Ja  0  Nein 23   
 
 
Beschluss 2: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Planung der Kinderkrippe „Keltenweg“ mit zehn Wohnun-
gen anstelle der bisher geplanten fünf Wohnungen fortzusetzen. 
 
Abstimmung:   Ja 12  Nein 11   
 
 
TOP  11 Beitritt zum Klimaschutzbündnis im Landkreis Freising;  

Antrag des Referenten für Umwelt, Verkehr und Energie,  
Herrn Florian Pflügler 

 
Sachverhalt: 
 
Auf den beigefügten Antrag des Referenten für Umwelt, Verkehr und Energie, Herrn Florian 
Pflügler vom 12.10.2017 wurde verwiesen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Pflügler erläuterte kurz seinen der Beschlussvorlage beigefügten Antrag. Den Aufwand 
bezeichnete er als eher gering. Die Mitgliedschaft im Klimaschutzbündnis im Landkreis  
Freising sei kostenlos.  
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Beschluss: 
 
Die Gemeinde Neufahrn b. Freising tritt dem Klimaschutzbündnis des Landkreises Freising 
bei. 
 
Abstimmung:   Ja 22  Nein 0   
GRin Frommhold-Buhl nicht anwesend 
 
 
TOP  12 Bekanntgaben 
 
TOP  12.1 Buslinie 692 
 
GR Pflügler berichtete, dass die europaweite Ausschreibung bereits stattgefunden habe. Das 
Ergebnis liegt seit Anfang Oktober vor. Die Firma Stanglmeier aus Mainburg habe die Aus-
schreibung für sich entschieden. Als nächstes werden die Haltestellen festgelegt. Einer Ein-
führung der Buslinie zum Fahrplanwechsel im Dezember stehe nichts entgegen.   
 
 
TOP  13 Anfragen 
 
TOP  13.1 aus dem Gremium 
 
- keine - 
 
 
TOP  13.2 aus dem Publikum (Bürgerfragestunde) 
 
TOP  13.2.1 Kinderbetreuung 
 
Auf Anfrage einer Bürgerin teilte AL Gast mit, dass am Kindergarten Keltenweg eine zusätz-
liche Gruppe (begrenzt bis 13.00 Uhr) eingerichtet worden sei.  
 
In Bezug auf die Personalgewinnung bei den kirchlichen Einrichtungen habe man bislang 
keine Rückmeldung erhalten. Es scheint jedoch, dass die Arbeitsmarktzulage künftig ge-
währt werden könne.  
 
Die nächste Trägerbesprechung findet am kommenden Mittwoch statt. Dort werden die De-
tails der vorgenannten Punkte besprochen.   
 
Neufahrn, 08.01.2018 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 

Franz Heilmeier  Ursula Gailus 

1. Bürgermeister  Protokollführung 
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